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Gemäß § 2 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bauleitpläne benachbarter Gemeinden 
aufeinander abzustimmen (interkommunales Abstimmungsgebot). Dabei können sich die 
Gemeinden auch auf die ihnen durch Ziele der Raumordnung zugewiesenen Funktionen 
sowie auf Auswirkungen auf ihre zentralen Versorgungsbereiche berufen. 
 
Von der Gemeinde ist sachgerecht zu prüfen und abzuwägen, ob durch die Ausübung der 
Planungshoheit der Nachbargemeinde unzumutbare Eingriffe in die eigene Planungshoheit 
zu erwarten sind bzw. ob unmittelbare Auswirkungen gewichtiger Art für die eigene 
Gemeinde zu erwarten sind. 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Picher hat am 06.11.2024 den Entwurf des 
Bebauungsplans Nr. 2 „Nördlich der Hagenower Straße“ mit den örtlichen Bauvorschriften 
sowie den dazugehörigen Entwurf der Begründung inklusive Umweltbericht gebilligt und für 
die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB bestimmt. Mit der Satzung sollen 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein Mischgebiet nach § 6 BauNVO geschaffen 
werden. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von ca. 0,35 ha bestehend aus den 
Flurstücken 76/4 und Teilflächen aus den Flurstücken 76/5 und 77/1, Flur 2, Gemarkung 
Picher. Die überplanten Grundstücke befinden sich in privatem Besitz. Das Flurstück 76/5 
wird größten Teils als Lagerplatz für einen ortsansässigen Erd- und Pflasterbetrieb genutzt. 
Das Flurstück 76/4 wird von den Eigentümern als Wohngrundstück, das Flurstück 77/1 als 
private Grünfläche, genutzt. Auf dem Lagerplatz werden Schüttgüter und Baustoffe 
zwischengelagert. Ein vorhandenes Gebäude wird für die Unterbringung von Baumaschinen- 
und Geräten genutzt. Da die Fläche im Außenbereich liegt ist die vorhandene Bebauung 
unzulässig, ebenso die Nutzung als Lagerplatz. 
 
Das Plangebiet liegt unmittelbar an der Hagenower Straße, die das Plangebiet nach 
Südosten begrenzt. Im Norden und Westen schließen sich landwirtschaftlich genutzte 



Flächen an. Im Südwesten grenzt das Plangebiet an weitere Wohngrundstücke. Über das 
Plangebiet verläuft eine Entwässerungsleitung, die an der Grenze zum Flurstück 77/1 in 
einem offenen Graben mündet. 
 
Ziel der Planung ist die Schaffung von Baurecht nach § 30 BauGB für die überplante Fläche 
aus den Flurstücken 76/4, 76/5 und 77/1, Flur 2, Gemarkung Picher. 
 
Durch die Nachbargemeinde wurde für die Abgabe einer Stellungnahme eine Frist bis zum 
28.02.2025 gesetzt. Sollte bis dahin keine Stellungnahme abgegeben werden, wird davon 
ausgegangen, dass seitens der Gemeinde keine Anregungen oder Bedenken zur oben 
genannten Bauleitplanung der Nachbargemeinde bestehen. 
 
 
 
Beschlussantrag 
 
Von Seiten der Gemeinde Alt Krenzlin werden weder Anregungen noch Bedenken zum 
Bebauungsplans Nr. 2 „Nördlich der Hagenower Straße“ der Gemeinde Picher geäußert.  
 
 
oder  
 
 
Von Seiten der Gemeinde Alt Krenzlin werden folgende Anregungen und Bedenken zum 
Bebauungsplans Nr. 2 „Nördlich der Hagenower Straße“ der Gemeinde Picher geäußert: 
 

-  
 

-  
 

-  
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 
 

Anlage/n 
1 B-Plan Nr. 2 Picher Entwurf (öffentlich) 

 
2 Begründung- Entwurf (öffentlich) 

 
3 Umweltbericht B-Plan_2_Picher (öffentlich) 

 
4 B-Plan Nr. 2 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Picher final (öffentlich) 
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Gemeinde Picher 
Landkreis Ludwigslust-Parchim 
 
 
 
Bebauungsplan Nr. 2 „Nördlich der Hagenower Straße“ der Gemeinde Picher  
 
 
 
Für das Gebiet nördlich der Hagenower Straße für das Flurstück 76/4 und Teilflächen aus den 
Flurstücken 76/5 und 77/1 der Flur 2 Gemarkung Picher.  
 
Inhaltsverzeichnis 
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1.1 Rechtsgrundlagen 
1.2 Planungsgrundlagen 
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4. Vorhandene Situation 

 
5. Übergeordnete Planung 

 
6. Planerische Umsetzung 
6.1 Art der baulichen Nutzung 
6.2 Maß der baulichen Nutzung 
6.3 Örtliche Bauvorschriften 
6.4 Erschließung 
6.4.1 Verkehrserschließung 
6.4.2 Wasserversorgung 
6.4.3 Schmutzwasser 
6.4.4 Regenwasser 
6.4.5 Elektroenergie 
6.4.6 Gasversorgung 
6.5  Grünflächen  

 
 

7. Auswirkungen auf Nachbargrundstücke und Klima 
 
 
 
 
Teil II Umweltbericht mit naturschutzrechtlicher Eingriffsregelung, vom 15.09.2023 
          Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB) vom 10.09.2023 
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1. Vorbemerkungen 
 

1.1 Rechtsgrundlagen 
 
Rechtsgrundlagen des Bebauungsplanes sind: 
 
- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 20. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I 394), 

- die Baunutzungsverordnung (Bau NVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 
November 2017 (BGBl I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176, 

- die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes 
(Planzeichenverordnung –PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802), 

- die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 09. April 2024 (GVOBl. M-V S. 110), 

- das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009, zuletzt geändert durch Artikel 
290 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. S. 1328), 

- das Gesetz des Landes M-V zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes 
(Naturschutzausführungsgesetz NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010, geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 05. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228).  

- Die Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommer (Kommunalverfassung- KV 
M-V) vom 13 Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467) 

 
 
 

1.2 Planungsgrundlagen 
 
Die Gemeindevertreter der Gemeinde Picher haben bereits auf ihrer Sitzung am 21. September 2011 
den Beschluss über die Einleitung eines Bauleitverfahrens für eine Teilfläche aus dem ehemaligen 
Flurstück 76/3 (neu 76/5) der Flur 2, Gemarkung Picher, gefasst. 
Der erste Vorentwurf des Bebauungsplans wurde auf der Grundlage des Flurkartenauszuges und des 
Luftbildes angefertigt. Nach der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher 
Belange beschloss die Gemeindevertretung die eingegangenen Hinweise zum Verfahren zu 
berücksichtigen und den vorhabenbezogenen Bebauungsplan als „normalen“ Bebauungsplan 
weiterzuführen.    
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr.1 der Gemeinde Picher „Erweiterung Betriebsgelände 
Baubetrieb Andreas Niemann“ sollte als Bebauungsplan Nr. 2 „Nördlich der Hagenower Straße“ 
weitergeführt werden.  
Da das Verfahren anschließend nicht weitergeführt wurde, drohte der Landkreis Ludwigslust-Parchim 
im Mai 2018 eine Beseitigungsverfügung für die vorhandene Bebauung und den Lagerplatz an, um 
dem Baurecht entsprechende Zustände auf dem Grundstück herzustellen zu lassen.  
Zur Abstimmung über das weitere Vorgehen, fand am 27.08.2018 ein Ortstermin mit dem Eigentümer 
und dem Fachdienst Bauordnung, SB Bauleitplanung und SB Bauplanung, dem Bürgermeister und 
dem Amt Hagenow-Land, statt. Im Ergebnis des Ortstermins wurde festgelegt, das Bauleitverfahren 
wieder aufzunehmen. Aufgrund des großen zeitlichen Abstands zwischen ersten 
Aufstellungsbeschluss und Weiterführung des Verfahrens, hinzu kommt eine zwischenzeitlich 
geänderte Gesetzeslage, hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Picher auf ihrer Sitzung am 
12.12.2018 den Beschluss über die Einleitung eine Bauleitverfahrens für die Flurstücke 76/4, 76/5 und 
77/1, Flur 2, Gemarkung Picher, gefasst. Die frühzeitige Beteiligung der berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit erfolgte in der Zeit vom 21.01.2019 bis 
25.02.2019. Aufgrund fehlender Zuarbeit und einem damit verbundenen Planerwechsel kam es zu 
weiteren Verzögerungen, so dass die Gemeinde den Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung zum 
Vorentwurf am 20.12.2023 nochmal neu fasste.        
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Der Planentwurf besteht aus: 
 
- der Planzeichnung, „Teil A“, im Maßstab 1: 500, mit Planzeichenerklärung, sowie 
 
- den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan, „Teil B“. 
 
 
 

2. Lage und Geltungsbereich 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von ca. 0,35 ha bestehend aus den 
Flurstücken 76/4 und Teilflächen aus den Flurstücken 76/5 und 77/1, Flur 2, Gemarkung Picher. 
Die überplanten Grundstücke befinden sich in privatem Besitz. Das Flurstück 76/5 wird größten Teils 
als Lagerplatz für einen ortsansässigen Erd- und Pflasterbetrieb genutzt. Das Flurstück 76/4 wird von 
den Eigentümern als Wohngrundstück, das Flurstück 77/1 als private Grünfläche, genutzt. 
Auf dem Lagerplatz werden Schüttgüter und Baustoffe zwischengelagert. Ein vorhandenes Gebäude 
wird für die Unterbringung von Baumaschinen- und Geräten genutzt.  
Das Plangebiet liegt unmittelbar an der Hagenower Straße, die das Plangebiet nach Südosten 
begrenzt. Im Norden und Westen schließen sich landwirtschaftlich genutzte Grünflächen an. 
 
Im Südwesten grenzt das Plangebiet an weitere Wohngrundstücke. Über das Plangebiet verläuft eine 
Entwässerungsleitung, die an der Grenze zum Flurstück 77/1 in einem offenen Graben mündet. 
  
 
 

3. Ziele der Planung 
 
Mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes will die Gemeinde eine geordnete Entwicklung des 
nördlichen Bereiches der Hagenower Straße erreichen.  
 
Der überplante Teil des Flurstücks 76/5 wird als Lagerplatz für einen Erd- und Pflasterbetrieb genutzt. 
Hier werden Baumaterialien und Schüttgüter zwischengelagert. Ein bereits vorhandenes Gebäude 
dient der Unterbringung von Baugeräten und Material. Da die Fläche im Außenbereich liegt ist die 
vorhandene Bebauung unzulässig, ebenso die Nutzung als Lagerplatz.  
Dem Wunsch des Eigentümers und der Gemeinde die ausgewiesene Fläche mit in den 
Geltungsbereich der Abrundungssatzung der Gemeinde Picher aufzunehmen, ist auf Grund der 
gesetzlichen Vorgaben nicht zulässig.  
Durch den früheren Landkreis Ludwigslust, Bauordnungsamt, wurde für die weitere Nutzung des 
Betriebsgeländes und des vorhandenen Gebäudes eine verbindliche Regelung nach Baugesetzbuch 
gefordert. Nur mit Hilfe eines Bebauungsplanes ist es möglich, die vorhandene Bebauung und die 
Nutzung der Lagerflächen nach Baurecht zu genehmigen.  

Der Eigentümer des dort seit 2001 ansässigen Erd- und Pflasterbetriebes beantragte mit Schreiben 
vom 06.09.2011 die Aufstellung eines Bebauungsplanes.  
Dem Antrag entsprach die Gemeindevertretung und beschloss auf ihrer Sitzung am 21.09.2011 die 
Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für eine Teilfläche aus dem ehemaligen 
Flurstück 76/3 der Flur 2 der Gemarkung Picher. Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
sollte die Nutzung der Fläche verbindlich geregelt werden. 
Aufgrund der Eigentumsverhältnisse der Grundstücke dürfte es dem Vorhabenträger nicht ohne 
weiteres möglich sein den vorhabenbezogenen Bebauungsplan auch umzusetzen. Durch den 
Landkreis wurde darauf hingewiesen, dass der Vorhabenträger bereit und in der Lage sein muss, „das 
Vorhaben und ggf. auch die Nachnutzung einschließlich Ausgleich zu realisieren“. „Im Zweifelsfall 
sollte die Gemeinde auf das Planungsinstrument des vorhabenbezogenen B- Plans verzichten und 
einen „normalen“ B- Plan ggf. mit städtebaulichem Vertrag verwenden.“ Dieser Empfehlung folgte die 
Gemeinde und beschloss auf ihrer Sitzung im Oktober 2012 die Weiterführung als B- Plan Nr. 2 
„Nördlich der Hagenower Straße“.  
Aufgrund des großen zeitlichen Abstands zwischen ersten Aufstellungsbeschluss und Weiterführung 
des Verfahrens hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Picher auf ihrer Sitzung am 12.12.2018 
den Beschluss über die Einleitung eine Bauleitverfahrens für die Flurstücke 76/4, 76/5 und 77/1, Flur 
2, Gemarkung Picher, erneut gefasst. Wegen weiterer Verzögerungen und Wechsel der Planer für den 
Umweltbericht und den Artenschutzfachbeitrag, wurde der Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung zum 
Vorentwurf am 20.12.2023 noch einmal gefasst.        
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Der ca. 3.490 m² umfassende Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst den größten Teil des 
Flurstück 76/5, was bereits teilweise als Lagerplatz genutzt wird, sowie das Flurstück 76/4 auf dem 
sich ein Eigenheim befindet und eine Teilfläche aus dem Flurstück 77/1, das als private Grünfläche 
genutzt wird.  
 
Ziel der Planung ist die Schaffung von Baurecht nach § 30 BauGB für die überplante Fläche aus den 
Flurstücken 76/4, 76/5 und 77/1, Flur 2, Gemarkung Picher.   

 
4. Vorhandene Situation 

 
Das Plangebiet liegt nördlich der Hagenower Straße in Picher und grenzt unmittelbar an die 
vorhandene Bebauung entlang der Straße. Auf dem Flurstück 76/4 befindet sich das Wohnhaus des 
Eigentümers des Baubetriebes. Das Wohngrundstück befindet sich noch innerhalb des 
Geltungsbereiches der Abrundungssatzung der Gemeinde Picher. Diese endet an der 
Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 76/4 und 76/5. Damit liegt das Betriebsgelände im 
Außenbereich nach § 35 BauGB und die bisherige Nutzung ist nicht zulässig.  
Das Plangebiet wird verkehrstechnisch direkt über die Hagenower Straße erschlossen. Alle sonstigen 
Ver- und Entsorgungsmedien befinden sich im Straßenbereich vor dem Flurstück.  
Im Norden, Nordosten und Westen schließen landwirtschaftlich genutzt Grün- und Ackerflächen an 
das Plangebiet an. Der teilweise verrohrte Binnengraben BE 013 am L 55 quert das Plangebiet in 
nordwestlicher Richtung. Die überplanten Flurstücke 76/4, 76/5 und 77/1 befinden sich in privatem 
Besitz. 
 
 

5. Übergeordnete Planung 
 
Die Gemeinde Picher liegt auf halber Strecke, jeweils ca. 15 km, zwischen Hagenow und Ludwigslust 
im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Die Entfernung zur Landeshauptstadt Schwerin beträgt ca. 40 km. 
Das Gemeindegebiet grenzt im Norden an die Gemeinde Rastow, im Südwesten an das Gebiet der 
Gemeinden Bresegard und Alt Krenzlin. Im Nordosten an die Gemeinde Lüblow und im Südosten an 
die Gemeinden Warlow und die Stadt Ludwigslust.  
Für die Gemeinde Picher gibt es keinen rechtskräftigen Flächennutzungsplan, eine begonnene 
Planung wurde bis heute nicht zu Ende geführt. Damit wurde der vorliegende Bebauungsplan nicht 
aus einem rechtskräftigen F- Plan entwickelt und stellt einen selbstständigen B- Plan da, der durch 
den Landkreis zu genehmigen ist.     
Eine Fläche am Ortsausgang in Richtung Bresegard wurde in den 90- Jahren überplant, auf dieser 
Fläche war eine reine Wohnbebauung vorgesehen. Es handelt sich hier um den Bebauungsplan Nr. 1 
„Schulkoppel“ der Gemeinde Picher. Eine Bebauung dieser Fläche ist noch nicht erfolgt. Die Satzung 
wurde durch die Gemeindevertretung aufgehoben und ein neuer Bebauungsplan an der 
Heerringstraße aufgestellt. Der Bebauungsplan Nr.4 „Wohngebiet an der Heerringstraße“ ist bereits in 
Kraft getreten.   
Die allgemeinen Ziele der Raumordnung und Landesplanung sind im 
Landesraumentwicklungsprogramm für Mecklenburg-Vorpommer vom Juni 2016 niedergeschrieben. 
Entsprechend § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung und 
Landesplanung anzupassen. 
Nach dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm (RREP) Westmecklenburg von 2011, sind für die 
Gemeinde Picher keine relevanten Planungen vorgesehen. 
Gemäß dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm (RREP) Westmecklenburg zählt die Gemeinde 
Picher nicht zu den ländlichen Zentralorten der Region Westmecklenburg, obwohl die Gemeinde mit 
den Einrichtungen des täglichen Bedarfs, Schule, Kindereinrichtung und medizinischer Versorgung 
einen wichtigen Platz in der Region einnimmt. 
  
Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg wird der Gemeinde Picher keine 
Funktion zugewiesen.  
Der laut RREP um die Städte Hagenow und Ludwigslust als Tourismusentwicklungsraum 
ausgewiesene Bereich, endet vor dem Gemeindegebiet. Durch das Gemeindegebiet verläuft das 
regional bedeutsame Radroutennetz, hier der Radweg von Hagenow über Kirch Jesar, Strohkirchen, 
Picher und Warlow nach Ludwigslust.  Auch von Maßnahmen zum Naturschutz und zur 
Landschaftspflege oder Biotopverbundplanungen wird die Gemeinde nicht berührt. Lediglich von dem 
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im Waldgebiet Kraaker Tannen ausgewiesenen Untergrundspeicher für Erdgas wird das 
Gemeindegebiet tangiert. 
 
 
 

6. Planerische Umsetzung 
 
6.1 Art der baulichen Nutzung 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird die Art der baulichen Nutzung als Mischgebiet 
(MI), nach § 6 BauNVO, festgesetzt. 
„Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das 
Wohnen nicht wesentlich stören.“ 
In der ausgewiesenen Fläche sind folgende Gebäude und Anlagen nach § 6 Abs. 2 zulässig: 
- Wohngebäude 
- Geschäfts- und Bürogebäude 
- Sonstige Gewerbebetriebe 

 
Nicht zulässig sind: 
 

- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, sowie Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes 

- Anlagen für Verwaltung sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke  

- Gartenbaubetriebe  
- Tankstellen 
- Vergnügungsstätten sowie bauliche Anlagen nach § 6 Abs. 3   
 
 
6.2 Maß der baulichen Nutzung 
 

Für den Bebauungsplans Nr. 2 wird die für ein Mischgebiet nach § 17 Abs. 1 BauNVO zulässige 
Grundflächenzahl GRZ von 0,6 und eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 1,2 festgesetzt. Mit der 
Grundflächenzahl von 0,6 soll der vorhandenen Bebauung an der Hagenower Straße Rechnung 
getragen werden und keine zu dichte Bebauung im unmittelbaren Straßenbereich erzielt werden. Für 
das Flurstück 76/4 ergibt das eine bebaubare Fläche von ca. 370 m². Für das Flurstück 76/5 ergibt 
sich nach Abzug der Flächen für den Graben und Grün eine bebaubare Fläche von ca. 970 m².  
Mit Festsetzung der maximal zulässigen Grund- und Geschossflächenzahl soll eine intensive Nutzung 
der bereits vorbelasteten Flächen erreicht und die Inanspruchnahme unbelasteter Grün- oder 
Ackerflächen vorgebeugt werden.   

 
Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Wohn- und Geschäftsgebäude nur innerhalb 
der festgesetzten Baugrenzen zulässig. Nebengebäude und untergeordnete bauliche Anlagen im 
Sinne des § 14 BauNVO sind auch innerhalb der nichtüberbaubaren Grundstücksflächen zulässig.    
Die Anzahl der zulässigen Vollgeschosse wird mit I (einem) Vollgeschoss festgesetzt. Die maximale 
Firsthöhe der Gebäude ist auf 10,0 m begrenzt. Als Bezugspunkt gilt die Oberkante der Achse der 
Hagenower Straße. Die festgesetzte Oberkante von 10,0 m darf nur durch technische Anlagen 
überschritten werden, z.B. Laufstege und Schornsteine.  

 
 
6.3 Örtliche Bauvorschriften 

 
Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 86 Abs. 4 LBauO M-V wird festgesetzt, dass das 
Erscheinungsbild der Gebäude und Anlagen an den Landschaftsraum anzupassen ist. 
Hauptgebäude sind entsprechend des ländlichen Charakters der Gemeinde Picher zu gestalten. 
Glänzende, leuchtende oder reflektierende Oberflächen sind nicht zulässig, mit Ausnahme von 
Solar- und Photovoltaikanlagen. Die Nutzung solarer Strahlungsenergie in, an und auf 
Dachflächen ist zulässig, wenn sich die Anlage dem Gebäude baulich unterordnet.  
Die Installation von Gründächern mit Speichereffekt wird wegen der Reduzierung der 
abflusswirksamen Fläche aus wassertechnischer Sicht begrüßt.  
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6.4 Erschließung 
 
6.4.1 Verkehrserschließung 
 
Das Plangebiet wird direkt von der Hagenower Straße in Picher erschlossen. Die Zustimmung zur 
Herstellung einer Grundstückszufahrt von der Hagenower Straße, Kreisstraße 22, liegt vor. 
Weitere Ausbaumaßnahmen an der Zufahrt von der Hagenower Straße sind nicht erforderlich. 
 
 
 
 
6.4.2 Wasserversorgung 
 
Die vorhandene Bebauung ist an das zentrale Wasserversorgungsnetz angeschlossen, diese wird 
vom Wasserbeschaffungsverband Sude-Schaale (WBV) betrieben. Ein Anschluss an die 
öffentliche Wasserversorgungsanlage ist beim WBV zu beantragen. 
 
6.4.3 Schmutzwasser 
 
Das Plangebiet ist an das zentrale Schmutzwassernetz der Gemeinde Picher angeschlossen. Das 
Netz wird vom Abwassereigenbetrieb der Gemeinde Picher betrieben. 
 
6.4.4 Regenwasser 
 
Nicht verschmutztes Niederschlagswasser wird über die unbefestigten Randbereiche versickert.  
 
Die Löschwasserversorgung über Hydranten erfolgt nur für die Erstbrandbekämpfung. Eine 
Löschwasserversorgung im Rahmen des Grundschutzes ist durch den WBV nicht gewährleistet. 
Gegenwärtig nutzt die Gemeinde die vorhandenen Löschteiche, entsprechendes 
Schlauchmaterial ist vorhanden. Der Gemeinde ist bekannt, dass die Entnahmestellen den 
zulässigen Bereich von 300 m überschreiten und plant die Schaffung zusätzlicher 
Löschwasserzisternen- und brunnen im Gemeindegebiet. 
 
6.4.5 Elektroenergie   
 
Die Energieversorgung erfolgt durch die WEMAG AG. Eine Erweiterung des Leitungsnetzes ist 
nicht erforderlich 
 
6.4.6 Gasversorgung 
 
Die Gemeinde Picher wird durch die HanseGas AG mit Gas versorgt. Eine Versorgungsleitung DN 
80 ST verläuft im Gehwegbereich und Grünstreifen vor den überplanten Grundstücken. 
 
6.4 Grünflächen 

 
Die privaten Grünflächen PG 1 werden als Hausgarten mit Nutz- und Ziergartenflächen genutzt   
Bei der privaten Grünfläche PG 2 handelt es sich um eine beweidete Grünlandfläche die nördlich 
an das Plangebiet angrenzt. Ein ca. 2,5 bis 3,0 m breiter Streifen bleibt Bestandteil der 
Weidefläche und bleibt vollständig erhalten. Dieser Bereich wird bereits durch einen Zaun 
abgegrenzt.  
     
 
7. Auswirkung auf Nachbargrundstücke und Klima 

 
An das Plangebiet grenzt weitere Wohnbebauung der Gemeinde. Die nächste Wohnbebauung ist vom 
Gewerbestandort über 50 m entfernt, dazwischen befindet sich das Wohngrundstück des Eigentümers 
des Baubetriebes. Die Geschäftszeiten des Baubetriebes liegen werktags zwischen 6.00 und 18.00 
Uhr, so dass davon auszugehen ist, dass die südlich und westlich liegende vorhandene 
Wohnbebauung nicht betroffen ist.   
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Ein Ziel der Bauleitplanung soll auch der Schutz des Klimas sein, dies ist besonders bei Planungen im 
innerstädtischen Bereich von Bedeutung. Hier haben Schadstoffkonzentration, Luftfeuchtigkeit und 
Windgeschwindigkeit unmittelbaren Einfluss auf das Mikroklima und damit auf Menschen und Natur. 
Aufgrund der Lage, der Nutzung und des ländlichen Charakters des Plangebietes sind keine Einflüsse 
auf das Kleinklima zu erwarten.  
Nach § 1a, Abs. 5 BauGB wird gefordert: „Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch 
Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die die Anpassung an 
den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. Der Grundsatz nach Satz 1 ist in der 
Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen.“  
Eine wesentliche Maßnahme zur Reduktion klimaschädlicher Gase ist die Nutzung regenerativer 
Energien als Alternative zur Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Öl und Gas. Mit der 
Nutzung erneuerbare Energien wird den Forderungen nach Maßnahmen, die dem Klimawandel 
entgegenwirken entsprochen. 
Die Nutzung solarer Strahlungsenergie zur Erzeugung elektrischer Energie mit Photovoltaikanlagen 
sowie moderne Heizungsanlagen auf der Basis nachwachsender Rohstoffe stellen einen wichtigen 
Beitrag zur Minimierung der Energiegewinnung mittels fossiler Energieträger dar und sind 
ausdrücklich erwünscht. 
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1.  Einleitung  
 
Die Gemeinde Picher plant am nordöstlichen Ortsausgang von Picher die 
Ausweisung von gemischten Bauflächen. Im Rahmen eines Bebauungsplanes soll 
damit der bereits vorhandene Baustand baurechtlich geregelt werden. 
 
Gemäß dem novellierten Baugesetzbuch vom 20.07.2004, §2 (4) BauGB ist bei allen 
Aufstellungen, Änderungen oder Ergänzungen von Bebauungsplänen eine 
Umweltprüfung durchzuführen. Im Rahmen der Umweltprüfung werden die 
Auswirkungen des Vorhabens auf alle Umweltbelange nach §1 (6) Pkt. 7 BauGB 
(Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaftsbild, 
Kultur- und Sachgüter, Mensch (und seine Gesundheit) und Wechselwirkungen 
geprüft und die Ergebnisse im Umweltbericht dargestellt.  
Der Umweltbericht ist ein gesonderter, selbstständiger Teil der Begründung zum 
Bauleitplan (§2a BauGB) in dem die Belange der Umweltprüfung dargelegt werden 
(Anlage 1 zu §2 Abs. 4 und §2a BauGB und Anhang 1 der SUP-Richtlinie).  
Er enthält im Wesentlichen eine Bestandsaufnahme des Umweltzustandes, eine 
Beschreibung des Vorhabens und der umweltrelevanten Festsetzungen des Plans 
sowie eine Auswirkungsprognose einschließlich der Nullvariante.  
 
Ebenfalls enthält der Umweltbericht die Beschreibung der Maßnahmen zur 
Überwachung der erheblichen Auswirkungen des Vorhabens (Monitoring). Das 
Monitoring eröffnet die Möglichkeit einer Erfolgskontrolle der von der Gemeinde 
festgesetzten Maßnahmen.  
 
Der vorliegende Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung zum Bebauungsplan 
Nr. 2 „Hagenower Straße“ sowie zur zugehörigen Änderung des 
Flächennutzungsplans der Gemeinde Picher.  
In den Umweltbericht werden sowohl nachteilige als auch positive Auswirkungen auf 
die Umwelt aufgenommen. Die Umweltprüfung dient der ordnungsgemäßen 
Vorbereitung der Abwägungsentscheidung.  
Untersuchungsumfang und -tiefe werden dabei auf erhebliche, abwägungsrelevante 
Umweltauswirkungen begrenzt. Ab wann Umweltauswirkungen als erheblich 
eingestuft werden, ist von Informationen über den Standort und das Vorhaben 
abhängig. Aus der Formulierung des §2 Abs. 4 Satz 1 BauGB, dass nur die 
„voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden“ sollen, ist 
zudem zu entnehmen, dass keine komplexen Zukunftsbetrachtungen vorgenommen 
werden müssen. Stattdessen reicht eine Prognosegenauigkeit, die sich nach 
vernünftigem planerischem Ermessen richtet. Auch der in §2 Abs. 4 Satz 3 BauGB 
enthaltene Grundsatz der Angemessenheit zielt auf die Beschränkung der 
Untersuchung auf das Wesentliche: „Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was 
nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie 
nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans angemessener Weise verlangt 
werden kann.“  
 
Was nach neuer Rechtslage geprüft und in der Abwägung berücksichtigt werden 
muss, wird in §1 Abs. 6 Nr. 7 und §1a des Baugesetzbuches festgelegt 
(auszugsweise):  
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 die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und 
deren Wirkungsgefüge sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 
(Anwendungsbereich der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung)  

 die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) und EU-
Vogelschutzgebiete (FFH-Verträglichkeitsprüfung nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz)  

 Darstellungen in Fachplanungen wie z. B. Landschaftsplänen, 
Grünordnungsplänen  

 Wechselwirkungen zwischen Naturhaushalt, Menschen, Kultur- und sonstigen 
Sachgütern  

 
Auf eine FFH-Verträglichkeits(vor)prüfung konnte aufgrund der Entfernung (> 3,5km) 
zu vorhandenen NATURA 2000-Gebieten (GGB – DE 2533-301 „Sude mit Zuflüssen) 
und EU-Vogelschutzgebiet – DE 2633-401 „Feldmark Strohkirchen“) verzichtet 
werden. Wirkungen auf Schutzziele sowie auf prioritäre Arten und Lebensräume 
können ausgeschlossen werden.  
 

 
Abbildung 1: Lage des Gebietes und Natura 2000-Gebiete (blau: FFH-Gebiete)  

 
 

 

 

 

 

GGB DE2533-301 

EU-Vogelschutzgebiet 
DE2633-401 
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Aufgrund der räumlichen Entfernung wären ohnehin theoretisch nur 
Sekundärwirkungen maßgeblich zu betrachten. Dazu wäre ein erhöhter Druck auf die 
Lebensraumtypen (Fließgewässer) bzw. auf Habitate von Zielarten notwendig. Dies 
kann alles ausgeschlossen werden. Nutzungen (hier insbesondere baubedingte 
Auswirkungen) beschränken sich auf den Standort selbst und wirken nicht auf 
entfernt liegende Gebiete.  
 
Bei dem Gebiet handelt es sich auch nicht um einen Industriestandort bzw. einem 
Standort für die Tierhaltung. Bei einer derartigen Ausweisung wäre natürlich die 
Verträglichkeit der im Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung vorkommenden 
Lebensraumtypen gegenüber Stickstoffdepositionen zu prüfen. Die Schwellenwerte 
(critical loads) für Stickstoffdepositionen sind dabei für jeden Lebensraumtyp anders 
und orientieren sich an  BOBBINK & HETTELINGH (2011). Liegen die prognostizierten 
Werte über diesen critcal loads, wäre weiterhin zu prüfen, ob der maximale Verlust 
an LRT über der Bagatellgrenze liegt (nach LAMBRECHT UND TRAUTNER 2007) und das 
Vorhaben so unzulässig wird.  
 
 
1.1  Inhalt und Ziele des Bauleitplans  
 
Der Planungsbereich befindet sich nordöstlichen Ortsausgang des Ortes Picher an 
der Hagenower Straße. 
 
Mit dem Bebauungsplan sollen auf bislang als Garten- und Wohnbereich genutzten  
Flächen auch gewerbliche Nutzungen möglich sein. Diese Ausweisung entspricht 
auch der hier schon stattfindenden Nutzung, für die es aber baurechtlich noch keine 
rechtliche Basis gibt. 
 
Der Eingriff in Natur- und Landschaft soll insgesamt möglichst geringgehalten 
werden. Von einer gewissen Eingriffsminderung kann aufgrund des Standortes im 
Bereich der Ortslage ausgegangen werden, auch wenn Teilflächen im 
städtebaulichen Außenbereich liegen. 
 
Der Standort weist aufgrund der Vornutzung eine gewisse Vorbelastung auf. Sowohl 
hinsichtlich vorhandener Biotope als auch hinsichtlich vorkommender Arten ist nur 
von überwiegend anthropogen geprägten Biotop-  bzw. Habitattypen auszugehen, 
welche naturschutzfachlich einen eher geringen Wert haben. 
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Abbildung 2: Planzeichnung B-Plan Nr. 2 

 
Für das Gebiet ergibt sich folgende Flächenbilanz: 
 

Flächennutzung 
B-Plan Nr. 50 

 
Flächengröße in m² 

Mischgebiet MI 1.928 
Private Grünflächen  Grün (PG) 1.012 
Verkehrsflächen (öffentlich)  548 

 Plangebiet  3.488 

 
Der Geltungsbereich umfasst die Flächen des bereits bebauten Grundstücks an der 
Hagenower Straße sowie die angrenzenden Verkehrsflächen mit folgenden 
Flurstücken:  
Flurstücke 77/1 (teilweise), 76/4, 76/5 (anteilig), Flur 2, Gemarkung Picher sowie 
Flurstück 53/4 (teilweise) Flur 1, Gemarkung Picher 
 
mit einer Flächengröße von ca. 0,3488 ha. 
 
Weitere Angaben über Umfang, Art und Ziele der Maßnahme können der 
Begründung zum Bebauungsplan entnommen werden.  
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1.2  Untersuchungsrahmen der Umweltprüfung  
 
Die Umweltprüfung beschränkt sich in der Regel auf die Untersuchung der 
Eingriffsfolgen der zusätzlich durch den Bebauungsplan vorgesehenen Nutzung.  
 
Aufgrund der Ortsrandlage mit entsprechender Vorbelastung wurde der 
Untersuchungsraum für die Umweltprüfung klein gefasst. Er umfasst lediglich das 
Plangebiet selbst und den unmittelbaren Umgebungsbereich. Im Umgebungsbereich 
wurden jedoch nur wertgebende Biotope bzw. Habitate überprüft. Die Hagenower 
Straße stellt die Begrenzung im südöstlichen Bereich dar, da von zusätzlichen 
Wirkungen über diese Straßenfläche hinaus nicht zu rechnen ist.  
Es grenzen weder geschützte Biotope, noch Wertbiotope an, so dass auch die 
Berücksichtigung von Lagefaktoren bezüglich der Außenwirkung nicht erforderlich 
wird. 
 
Im Zusammenhang mit der Berücksichtigung der Umweltschutzbelange ist das 
Vorhandensein möglicher Brutstandorten heimischer Vogelarten sowie die 
Habitateignung vorhandener Strukturen für Reptilien und Amphibien zu überprüfen. 
Ein gesonderter Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag wurde durch das Gutachterbüro 
Bauer erstellt. 
 
Für die konkrete flächenmäßige Eingriffsbilanzierung reicht aufgrund der Lage und 
Vornutzung der Geltungsbereich des Bebauungsplans als Untersuchungsraum aus. 
Im Rahmen der Biotopkartierung erfolgt auch eine Erfassung des Baumbestandes, 
einschließlich des geschützten Baumbestandes.  
Sofern im Rahmen der Planung eine Beeinträchtigung bzw. Schädigung von nach 
§18 bzw. §19 NatSchAG M-V geschützten Bäume erfolgt, wird für diesen 
Baumbestand eine gesonderte Bilanzierung nach Baumschutzkompensationserlass 
bzw. Alleenerlass MV vorgenommen. Prinzipiell soll aber im Rahmen der 
Nutzungszuweisung der Großbaumbestand sowie sonstiger wertvoller 
Gehölzbestand erhalten werden.  
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1.3  Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen 
festgelegten und für den Plan relevanten Ziele des 
Umweltschutzes  

 
Regionales Raumordnungsprogramm  
Der Ort Picher befindet sich in einer Entfernung von etwa 12 km zum Mittelzentrum 
Ludwigslust.   
 

 
Abbildung 3: Auszug aus dem RREP Westmecklenburg 
 
Aus Sicht der Raumordnung hat der Untersuchungsbereich nur eine untergeordnete 
Bedeutung. Wenige Kilometer östlich befindet sich ein Tourismusentwicklungsraum 
sowie ein Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft. Mit dem Planungsvorhaben 
werden die Ziele der Raumordnung nicht eingeschränkt.  
 
Die Planungsziele stehen somit den Zielen der Raumordnung nicht entgegen.  
 
Kommunale Planung 
 
Ein Flächennutzungsplan besteht für das Gemeindegebiet derzeit nicht. Seit 1999 
besitzt die Gemeinde eine rechtskräftige Abrundungssatzung. Ein Teil des 
Plangebietes (Wohngebäude mit Gartenfläche auf Flurstück 76/4) befindet sich 
innerhalb des Satzungsgebietes 
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Abbildung 4: Auszug aus der Abrundungssatzung und Lage des Plangebietes. 

 
GLRP – Mittleres Mecklenburg-Rostock / LINFOS  
Es erfolgt eine zusammenfassende Betrachtung der relevanten Umweltinformationen 
aus dem Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan und dem Landesinformationssystem 
(LINFOS), in dem die Umweltdaten des GLRP als digitale Information aufgearbeitet 
sind.  
 
Naturraum:  
Das Untersuchungsgebiet liegt innerhalb der Landschaftszone 5 „Vorland der 
Mecklenburgischen Seenplatte“ und der Großlandschaft „Südwestliches Altmoränen- 
und Sandergebiet“.  
Kleinräumig lässt sich das Gebiet der der gleichlautenden Landschaftseinheit 
„Südwestliches Altmoränen- und Sandergebiet“ (Naturraumnummer 500) zuordnen.  
 
Boden:  
Die vorherrschende Bodenarten im Untersuchungsgebiet sind Sand- Braunerde/ 
Braunerde- Podsol (Braunpodsol unter Wald, Rosterde unter Acker); 
Hochflächensande und Sande in und unter den Grundmoränen, z.T. mit 
Grundwassereinfluß. 
Hinsichtlich der Schutzwürdigkeit werden die vorhandenen Böden mit geringer bis 
mittlerer und mittlerer bis hoher Schutzwürdigkeit eingestuft (Bewertungsstufe 1 
(gering -mittel) bzw. 2 (mittel - hoch)). Der unmittelbare Plangeltungsbereich wird in 
der Bodenfunktionskarte der LINFOS-Datenbank mit „gering“ bewertet. 
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Wasser:  
Der Grundwasserflurabstand beträgt nach Aussage der LINFOS-Datenbank 
zwischen 5 und 10m. Der Standort  wird als „gering“ geschützt beurteilt, was für 
diesen Landschaftsraum typisch ist.  
 
Die Grundwasserfließrichtung ist Nordwesten. 
 
Die Schutzwürdigkeit des Grund- und Oberflächenwassers wird im 
Landesinformationssystem als „sehr hoch“ eingestuft.  
 

 
Abbildung 5: Grundwasserisohypsen und Grundwasserflurabstände  

 
Erholung, Landschaftsbild, Unzerschnittene Lebensräume  
Der Landschaftsbildraum des Untersuchungsgebietes (Ackerlandschaft zwischen 
Rögnitz und Eldeniederungfür) wird mit hoch bis sehr hoch bewertet.  
 
Als landschaftlicher Freiraum besitzt der Planbereich aufgrund der Siedlungslage 
keine Bedeutung.  
 
Maßnahmen:  
Im unmittelbaren Nahbereich des Planvorhabens sind gemäß Gutachtlichen 
Landschaftsrahmenplan keine Maßnahmegebiete zu verorten. In angrenzenden 
landwirtschaftlichen Nutzflächen wird eine Erhöhung der Strukturvielfalt angestrebt 
(horizontale Schraffur in Abbildung 6). 
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Abbildung 6: Ausschnitt Karte Schwerpunktbereiche und Maßnahmen gem. GLRP  
 

Geschützte Biotope nach §20 NatSchAG MV  
 
Im Bereich des Plangebietes befinden sich keine geschützten Biotope. 
 
Südlich des Plangebietes und gleichzeitig südlich der Hagenower Straße ist ein 
geschütztes Kleingewässer dargestellt. Aufgrund der räumlichen Zäsur können 
Beeinträchtigungen dieses Gewässers ausgeschlossen werden. Funktionelle 
Beziehungen (Stoffströme etc.) bestehen nicht. Einleitungen im Zusammenhang mit 
der Planung sind ebenfalls nicht vorgesehen. 
 

  
Abbildung 7: Geschützte Biotope im Nahbereich des B-Planes 

B-Plan 2 

B-Plan 2 
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Geschützte Biotope nach §19 NatSchAG MV  
Geschützte Biotope nach §19 (Schutz von Alleen und einseitigen Baumreihen) sind 
im Gebiet nicht vorhanden.  
 
Geschützte Biotope nach §18 NatSchAG MV  
Gemäß NatSchAG M-V sind alle Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 
100 cm, gemessen in einer Höhe von 1,30 Metern über dem Erdboden gesetzlich 
geschützt. Dies gilt nicht für  
- Bäume in Hausgärten, mit Ausnahme von Eichen, Ulmen, Platanen, Linden und 

Buchen,  
- Obstbäume, mit Ausnahme von Walnuss und Esskastanie,  
- Pappeln im Innenbereich,  
- Bäume in Kleingartenanlagen im Sinne des Kleingartenrechts,  
- Wald im Sinne des Forstrechts, 
- Bäume in denkmalgeschützten Parkanlagen, sofern zwischen der unteren 

Naturschutzbehörde und der zuständigen Denkmalschutzbehörde 
einvernehmlich ein Konzept zur Pflege, Erhaltung und Entwicklung des 
Parkbaumbestands erstellt wurde.  

 
Die Beseitigung geschützter Bäume sowie alle Handlungen, die zu ihrer Zerstörung, 
Beschädigung oder erheblichen Beeinträchtigung führen können, sind verboten (§18 
NatSchAG M-V). Nach Abs. 3 des Paragraphen kann die Naturschutzbehörde von 
den Verboten des Abs. 2 Ausnahmen zuzulassen, wenn  
 
- ein nach sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften zulässiges Vorhaben sonst 

nicht oder nur unter unzumutbaren Beschränkungen verwirklicht werden kann,  
- von dem Baum Gefahren oder unzumutbare Nachteile ausgehen, die nicht auf 

andere Weise mit zumutbarem Aufwand beseitigt werden können oder  
- Bäume im Interesse der Erhaltung und Entwicklung anderer gesetzlich 

geschützter Bäume entfernt werden müssen.  
 
Die im Plangebiet vorhandenen geschützten Bäume sind somit zu ermitteln und bei 
notwendiger Fällung ein Ausnahmeantrag bei der UNB zu stellen. Für diese 
Fällmaßnahmen wird eine gesonderte Eingriffsbilanzierung erforderlich. Als 
quantitative Bewertungsgrundlage ist der Baumschutzkompensationserlass vom 
15.10.2007 heranzuziehen. Dieser bildet die Basis für eine landesweit einheitliche 
Kompensationspraxis bei der Beseitigung und Schädigung geschützter Bäume. Er 
gilt für alle durch Rechtsvorschriften geschützte Einzelbäume (§18), Allen, 
Baumreihen und Baumgruppen (§19).  
 
Sämtliche Bäume des Plangebietes selbst befinden sich innerhalb des vorhandenen 
Hausgartens und fallen nicht unter § 18 NatSchAG M-V. 
 
Unmittelbar außerhalb des Plangebietes steht eine ältere Bruch-Weide (Salix 
fragilis). Diese Weide steht im Straßenraum der Hagenower Straße (K22), zwischen 
Straßengraben und dem Grundstück. Der Stammumfang beträgt > 1,00m. Die Weide 
ist nach § 18 geschützt und darf weder beeinträchtigt noch gerodet werden. Der 
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Traufbereich der Bruchweide reicht in das Plangebiet hinein. Teilweise ist der 
Wurzelraum auch schon überbaut worden. 
 

 
Foto 1: Geschützte Bruch-Weide am östlichen Rand des B-Planes  
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2.  Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen  

 
2.1  Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands, 

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, 
einschließlich der Prognose bei Durchführung der Planung  

 
Die Bewertung zu erwartender Umweltauswirkungen, die sich aus der Realisierung 
der im B-Plan dargestellten Planungsziele ergeben, erfolgt gegliedert nach einzelnen 
Schutzgütern.  
Dabei werden mögliche Auswirkungen auf das einzelne Schutzgut 
verbalargumentativ beurteilt sowie Möglichkeiten zu Vermeidungs-, Minimierungs- 
bzw. Ausgleichsmaßnahmen aufgezeigt.  
 
 
2.1.1  Schutzgut Boden  
 
Gemäß Angaben des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplans und dem 
Landesinformationssystem herrschen im Gebiet grundwasserbestimmte 
Lehme/Tieflehme vor.  
Dem Geotechnischen Bericht des Büros Buchheim und Morgner PartGmbB vom 
11.03.2022 können weitere Informationen zum anstehenden Boden entnommen 
werden. Im Bereich der geplanten Marktflächen stehen demnach siedlungstechnisch 
veränderte Böden mit diversen Auffüllungen an. Insgesamt stehen durchgehend 
mineralische Böden (Geschiebemergel, Geschiebelehm) mit schluffigen bis sandig-
kiesigen Auflagen sowie in geringem Umfang auch mit natürlichem Mutterboden an. 
Organische, hydromorphe Böden wurden im Rahmen der Sondierbohrungen nicht 
nachgewiesen. 
 
Auswirkungen des Vorhabens  
Bei Verwirklichung der Planung kommt es zu einem naturschutzrechtlich 
ausgleichpflichtigen Verlust offenen belebten Bodens durch Versiegelung und 
Überbauung (siehe Punkt 3.2).  
 
Zusätzlich zu der Beeinträchtigung durch Versiegelung und Überbauung kann es zu 
Beeinträchtigungen durch Bodenauftrag und –abtrag kommen. Mit einer 
Veränderung des Profilaufbaus und der Struktur der Böden ist zu rechnen.  
Jedoch handelt es sich fast durchweg um bereits verändere Siedlungsböden. 
Bodenstrukturen und Schichtung sind durchgehend unnatürlich verändert, was 
sowohl an der Vegetationsstruktur erkennbar ist, teilweise aber der LINFOS-
Datenbank entnommen werden kann. Großflächige Raum- und 
Geländeveränderungen sowie räumliche Grundwasserveränderungen sind nicht 
anzunehmen.  
In der Bauphase besteht die Gefahr, dass es zu Bodenverdichtungen durch den 
Einsatz von schweren Baugeräten und Lagerung von Baumaterialen kommt.  
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2.1.2  Schutzgut Wasser  
 
Natürliche Oberflächengewässer sind im Plangebiet und dem unmittelbaren 
Nahbereich nicht vorhanden. Derzeit befindet sich ein relativ naturnah gestalteter 
Abschnitt eines Vorfluters (Gewässer 2. Ordnung „Dorfbeck“, Graben 12:0:9) 
innerhalb der geplanten Baufläche. Dieser muss bei Umsetzung des Bauvorhabens 
teilweise verrohrt werden und geht somit als Biotop verloren. Das Fließgewässer 
mündet in ein temporär wasserführendes Rückhaltebecken, welches nördlich des 
Plangeltungsbereichs liegt. 
Der Grundwasserflurabstand beträgt ca. 5-10 m und gilt als relativ geschützt.  
 
Auswirkungen des Vorhabens  
Das vorhandene offene Fließgewässer (Bachabschnitt) geht als 
Oberflächengewässer nach der notwendigen Verrohrung als Biotop zum Teil 
verloren. Dies ist in der Eingriffsbilanz entsprechend zu bilanzieren.  
Durch Versiegelung und Überbauung der Flächen wird der Oberflächenabfluss von 
Niederschlagswasser beschleunigt und das Rückhaltevolumen des belebten Bodens 
vermindert.  
Das anfallende Niederschlagswasser der befestigten und überbauten Flächen wird 
derzeit und auch zukünftig in die vorhandene Vorflut geleitet. Die ursprünglich 
beabsichtigte Versickerung direkt vor Ort ist gemäß rechtlicher Vorgaben und der 
vorhandenen geohydrologischen Situation nicht möglich. Eine zusätzliche Belastung 
des Gewässers wurde gutachterlich ausgeschlossen. 
Maßgeblich trägt dazu auch die Installation eines Gründaches bei. Durch den Einsatz 
dieses Gründaches mit Speichereffekt hat der Neubau eine geringere 
abflusswirksame Fläche. Eine Rückhaltung ist darum nicht notwendig. Die 
Einleitmenge wird im Vergleich zur jetzigen Situation sogar um 7,5 % verringert. 
 
Durch die Verrohrung des Bachabschnitts wird die Rückhaltefähigkeit leicht 
gemindert. Für die Gesamtrückhaltung im Gebiet, insbesondere auch unter 
Berücksichtigung der vorhandenen Retentionsfläche nördlich des Fließgewässers, ist 
dieser Verlust aber vernachlässigbar gering. Zudem ist das Fließgewässer im 
geplanten Verrohrungsbereich sehr tief in die Landschaft eingeschnitten, so dass es 
an dieser Stelle nicht zu Überschwemmungen bei Hochwassersituationen kommen 
wird. Die geringe Überflutungsgefahr wurde auch gutachterlich festgestellt.  
Die Naturschutzfunktionen von dem Fließgewässer und dem nördlichen 
Retentionsbecken (Schaffung von Überschwemmungsflächen als 
Hochwasserschutzmaßnahme) werden mit der beabsichtigten Planung nicht 
maßgeblich beeinträchtigt.  
 
Durch das Planvorhaben wird die Grundwassersituation nicht verändert oder 
beeinträchtigt. Die Grundwasserneubildung wird nicht eingeschränkt.  
Die Eingriffserheblichkeit in Bezug auf das Schutzgut Wasser kann gegenüber dem 
aktuellen Bestand als gering bezeichnet werden.  
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2.1.3  Schutzgut Tiere und Pflanzen / Schutzgebiete  
 
Biotopbestand  
 
Das Plangebiet wird überwiegend von Wohn- und Gartenflächen der Ortslage 
eingenommen. Südlich wird das Gebiet durch die hagenower Straße begrenzt, 
welche zum Teil noch Bestandteil des Plangebietes ist. Westlich angrenzend befindet 
sich weitere Wohnbebauung und Gartenland der Ortslage von Picher. Nördlich und 
östlich schließen sich Grünlandflächen bzw. Ackerland an. 
 
Im Einzelnen wurden nachfolgend aufgeführte Biotoptypen erfasst. Die Kartierung 
erfolgte nach aktueller Kartieranleitung MV. Eine Karte der Biotoptypen und eine 
Biotopkartierung für das Gebiet ist dem Anhang beigefügt.  
 
Nr. Code MV Biotopname Status Bemerkung 

02.07.01 BBA Älterer Einzelbaum §18  

02.07.01 BBJ Jüngerer Einzelbaum (§18) ab 1,0 m Stammumfang 
geschützt 

02.07.03 BBG Baumgruppe (§18) ab 1,0 m Stammumfang 
geschützt 

04.05.02 FGB 
Graben mit intensiver 
Instandhaltung 

  

04.05.02 FGB/RH 

Graben mit intensiver 

Instandhaltung 

  

09.02.02 GMW Frischweide   

09.03.03 GIM 

Intensivgrünland auf 

Mineralstandorten 

  

10.01.06 RHN/FGB Neophyten-Staudenflur   

12.01.01 ACS Sandacker   

12.03.01 ABO Ackerbrache ohne Magerkeitszeiger   

13.01.02 PWY 

Siedlungsgehölz aus nichtheimischen 

Baumarten 

  

13.02.04 PHW 

Siedlungshecke aus nichtheimischen 

Gehölzen 

  

13.03.02 PER Artenarmer Zierrasen   

13.08.03 PGN Nutzgarten   

13.08.04 PGZ/PEB Ziergarten/Beet/Rabatte   

13.10.02 PSJ Sonstige Grünanlage ohne Altbäume   

14 O/OVP Gebäude/versiegelte Freiflächen   

14.05 OD Dorfgebiet   

14.05.02 ODV Verstädtertes Dorfgebiet   

14.07.02 OVF Versiegelter Rad- und Fußweg   

14.07.03 OVU 

Wirtschaftsweg, nicht- oder 

teilversiegelt 

  

14.07.04 OVW Wirtschaftsweg, versiegelt   

14.07.05 OVL Straße   
Tabelle 2: Biotoptypen innerhalb des Plangeltungsbereichs des B-Planes  
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Biotopbeschreibung und Bewertung maßgeblicher Biotope 
 
02.07 Älterer Einzelbaum / Jüngerer Einzelbaum / Baumgruppe (BBA/BBJ/BBG) 
 
Ältere Einzelbäume sind nur außerhalb des Plangeltungsbereichs dargestellt. 
Innerhalb des Plangebietes befindet sich nur jüngerer Baumbestand, welcher 
Bestandteil des Hausgartens ist und entweder aufgrund des Stammumfangs oder der 
Art als nicht geschützt zu bewerten ist. Es handelt sich hier ausnahmslos um 
Ziergehölze wie Gemeine Fichte, Stechfichte und Trompetenbaum. 
 
Unmittelbar außerhalb des Plangeltungsbereichs befindet sich eine ältere Bruch-
Weide (Salix fragilis). Sie befindet sich innerhalb der Straßenbegleitgrünfläche und  
überstreicht mit ihrer Krone einen kleinen Teil des Plangebietes (siehe Foto 1 und 
Foto 2). 
Im Zusammenhang mit der Planung bleibt der Baum erhalten.  
 
 

 
Foto 2: Bruch-Weide zwischen Straßengraben und Plangrundstück 
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Foto 3: Trompetenbaum (BBJ) innerhalb befestigter Gehwegflächen (OVF) 
 

04.05.02  Graben mit intensiver Instandhaltung (FGB) 

Hierbei handelt es sich um einen Entwässerungsgraben im Bereich der 
Grünlandflächen nördlich des Plangebiets. Der Graben wird zum Teil durch 
Neophytenstaudenfluren (RHN), bestehend aus Sachalin-Staudenknöterich, sowie 
Baumgruppen aus Espen begleitet. Ein weiterer Graben ist Bestandteil des 
Straßenbegleitgrüns entlang der Hagenower Straße. 
 

 
09.02.04 Frischweide (GMW) 

Hierbei handelt es sich um eine beweidete Grünlandfläche unmittelbar nördlich an 
das Plangebiet angrenzend. Ein etwa 3m breiter Streifen ist aufgrund der in die 
Weidefläche hineinragenden Grundstücksgrenze noch Bestandteil des Plangebiets. 

Die Fläche wird von Wirtschaftsgräsern wie Ausdauerndem Weidelgras und Wiesn-
Rispe dominiert. Weiterhin kommen Rot-Schwingel und Rotes Straußgras vor. Neben 
einem hohen Anteil an Jakobs-Greiskraut (Senecio jacobea) findet man vor allem 
Ampferarten (Rumex spec.), Quecke (Elymus repens), Gemeinen Beifuß (Artemisia 
vulgaris), Vogel-Wicke (Vicia cracca) und Brennnessel (Urtica dioica). 

Die Weidefläche bleibt im Zusammenhang mit der Planung vollständig erhalten. 
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Foto 4: Frischweide mit hohem Anteil an Jakobs-Greiskraut nördlich des Plangebietes (links B-
Plangebiet) 

 

09.03.03 Intensivgrünland auf Mineralstandorten (GIM) 

Die vorhandenen Intensivgrünlandflächen befinden sich nordwestlich des 
Plangebiets in einer Entfernung von etwa 40m. Sie sind von der Planung nicht 
betroffen. 

 
10.01.06   Neophyten Staudenflur 
 
Hierbei handelt es sich um einen Bestand aus Sachalin-Staudenknöterich (Fallopia 
sachalinensis). Dieser Bestand ist entlang des Entwässerungsgrabens nördlich des 
Plangeltungsbereiches ausgebildet. Diese invasive Art sollte unabhängig von dem 
Planvorhaben beseitigt werden, ist aber im Zusammenhang mit dem Vorhaben nicht 
unmittelbar betroffen. 
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Foto 5: Staudenknöterichbestände (RHN) nordwestlich des Plangebiets 
 
12.01.01  Lehmacker (ACS) 

Ackerflächen etwa 30m nördlich des Plangebietes. 

 

12.03.01  Ackerbrache ohne Magerkeitszeiger (ACS) 

Die Ackerflächen unmittelbar östlich angrenzend lagen zum Zeitpunkt der 
Ortsaufnahme im August 2023 brach. Sie werden derzeit von Gräsern und nitrophilen 
Stauden dominiert. 

Charakteristische Arten sind Rainfarn (Tanacetum vulgare), Brennnessel (Urtica 
dioica), Quecke (Elymus repens) und Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Rotes 
Straußgras (Agrostis capillaris) und Knauelgras (Dactylis glomerata). 

 
13.01.02 Siedlungsgehölz aus nichtheimischen Baumarten (PWY) 
 
Hierbei handelt es sich um die vorhandenen Fichtenbestände aus Gemeiner Fichte 
(Picea abies) und Stech-Fichte (Picea pungens) auf dem Plangrundstück. 
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Foto 6: Ackerbrache östlich des Plangebietes 

 

 
Foto 7: Fichtenbestände (PWY) und Nutzgarten PGN (rechts) 
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13.02.04 Siedlungshecke aus nichtheimischen Gehölzen (PHW) 
 

Hierbei handelt es sich um grundstücksbegrenzende Hecken aus Liguster. 

 
Foto 8: Ligusterhecke am Grundstücksrand (PHW) sowie kleiner Streifen Zierrasen (PER) 

 
 
13.03.02 Artenarmer Zierrasen (PER) 

Dieser Biotoptyp umfasst Zierrasenflächen an den Grundstücksrändern, welche 
überwiegend aus Weidelgras (Lolium perenne) und Wiesen-Rispe (Poa pratensis) 
bestehen.. 

 

13.08 Hausgarten   (PG) 

14.05 Dorfgebiet  (OD) 

 

Ortslage von Picher (einschließlich Plangrundstück) mit typischen Nutz- (PGN) und 
Ziergartenflächen (PGZ) sowie Gehölzbestand aus überwiegend nichtheimischen 
Baumarten. 

Die Dorfgebietsflächen werden durch Wohngebäude sowie Lager- und Freiflächen 
eingenommen. Bei den Dorfgebietsflächen handelt es sich überwiegend um 
verstädtertes Dorfgebiet (ODV). 
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Foto 9: Ziergartenbereich mit Rasenflächen und Zierstauden (PGZ) 
 

 
Foto 10: Nutzgartenbereich mit Kleintierhaltung (PGN); im Vordergrund Lager- und Freiflächen des 
Dorfgebietes (ODV) 
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13.10.02  Sonstige Grünanlage ohne Altbäume -  Abstandsgrün (PSJ) 

Entlang des Kreisstraße (K22) befinden sich schmale Abstandsgrünflächen (teilweise 
mit Straßengraben), die diesem Biotop zugeordnet wurden. Hauptbestandsbildner 
sind Quecke (Elytrigia repens), Weidelgras (Lolium perenne), Knauelgras (Dactylis 
glomerata), Kletten (Arctium spec.), Beifuß (Artemisia vulgaris), Glatthafer 
(Arrhenatherum elatius), Rainfarn (Tanacetum vulgare), Rot-Schwingel (Festuca 
rubra), Löwenzahn (Taraxacum officinalis), Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata), 
Weiße Lichtnelke (Silene alba) und Ampferarten (Rumex spec.).  
 
14. Gebäude/versiegelte Freifläche (O/OVP) 
Hierbei handelt es sich um vollversiegelte und bebaute Grundstücksflächen 
einschließlich versiegelter Verkehrsflächen. Der größte Teil der westlichen 
Grundstücksflächen (insbesondere Flurstück 76/4) wird von diesen Flächen 
eingenommen.  

 
Bebaute und versiegelte Flächen auf dem Plangrundstück 
 

14.07.02  Versiegelter Rad- und Fußweg (OVF) 
14.07.03 Wirtschaftsweg, nicht- oder teilversiegelt (OVU) 
14.07.04 Wirtschaftsweg, versiegelt (OVW) 
14.07.05 Straße (OVL) 
 
Verkehrsflächen mit unterschiedlichem Versiegelungsgrad.  



Umweltbericht mit naturschutzrechtlicher Eingriffsregelung Bebauungsplan Nr. 2  
„Nördlich der Hagenower Straße“ der Gemeinde Picher  

 
 

ibu - Ingenieurbüro für Umweltplanung Dipl.-Ing. Gerrit Uhle, Siebenmorgen 1, 23936 Grevesmühlen  
 

 
-  26  - 

Für die Verkehrsflächen wird mit Ausnahme des nicht- oder teilversiegelten 
Wirtschaftswegs eine Vollversiegelung angenommen. 

 
Auswirkungen des Vorhabens  
Zu großen Teilen werden aufgrund der Lage anthropogen überprägte bzw. 
beeinflusste Flächen beansprucht. Bereits versiegelte Flächen und Gartenflächen 
nehmen flächenmäßig den größten Anteil der überplanten Flächen ein.  
Die Weidefläche am nördlichen Rand bleibt unverändert landwirtschaftlich genutzte 
Grünfläche (gemäß Feldblock).  
Es werden keine geschützten Bäume oder geschützten Biotope im Gebiet und im 
Umfeld beseitigt noch erheblich beeinträchtigt. 
 
Fauna  
 
Zur Bewertung der artenschutzrechtlichen Belange erfolgte eine 
Potenzialabschätzung der Artengruppen Brutvögel, Fledermäuse, Reptilien und 
Amphibien im Untersuchungsgebiet. Zusätzlich erfolgten Geländebegehungen (23. 
Juni und 9. August 2023) zur Plausibilitätsprüfung. Eine potenzielle Betroffenheit 
weiterer Arten ist im Rahmen der Relevanzprüfung auszuschließen. 
 
 
Fledermäuse  
 
Bestandserfassung 
 
Zur Ermittlung der artenschutzrechtlichen Betroffenheit der Artengruppe der 
Fledermäuse erfolgte eine artenschutzfachliche Begutachtung des Gebäude- und 
Gehölzbestandes. 
 
Im Zuge der Begutachtung des Gebäudebestandes des Gehölzbestandes wurde die 
Fassaden und die Nebengelasse nach Spuren von Fledermäusen (Kot und 
Urinspuren, Kratzspuren) am 18. Juli und am 8. August 2023 abgesucht. Der 
Gebäudebestand bleibt im Bestand erhalten. Es sind keine Eingriffe in den Gehölz- 
bzw. Gebüschbestand vorgesehen. 
 
Der Gebäudebestand und der Gehölzbestand (Fichten und Ziergehölze) besitzt keine 
Bedeutung als maßgeblicher Habitatbestandteil (Sommerquartier, Winterquartier, 
Übergangsquartier) für Fledermäuse. Aufgrund des alten Gebäudebestandes in der 
Ortslage von Picher besitzt der Plangeltungsbereich potenziell eine Bedeutung als 
Nahrungsrevier für Fledermäuse. 
Diese Nutzung bleibt erhalten und ist artenschutzrechtlich nicht relevant. 
 
Auswirkungen 
 
Das Vorhaben hat keine artenschutzrechtlich relevanten Auswirkungen auf die 
Fledermäuse 
 
Erforderliche Maßnahmen 
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Bei der Fällung von Gehölzen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar 
(Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahme für die Brutvögel) kommt es zu keinen 
Wirkungen auf mögliche Übergangsquartiere. 
 
Brutvögel 
 
Bestandserfassung 
 
Zur Ermittlung der artenschutzrechtlichen Betroffenheit der Artengruppe der 
Brutvögel erfolgte eine Potenzialabschätzung der Brutvögel. Es wurde der worst-
case angenommen. Diese Annahme basiert aber auf den tatsächlichen Bestand und 
die Vorbelastungen. Auswertbare Daten lagen für das Gebiet nicht vor. Das 
Untersuchungsgebiet ist nicht Bestandteil eines Europäischen Vogelschutzgebietes. 
Weiterhin erfolgte eine Begutachtung des vorhandene Gebäudebestandes bezüglich 
gebäudebrütendes Brutvogelarten. 
 
Es erfolgte eine Potenzialabschätzung der Brutvogelbestandes des 
Plangeltungsbereiches auf Grundlage der vorhandenen Biotoptypen und einer 
zweimaligen Begehung des Plangeltungsbereiches am 23. Juni und 9. August 2023. 
 
Es wurden im Untersuchungsgebiet keine Nester von Brutvogelarten oder 
Höhlenbäume sowie keine gebäudebrütenden Brutvogelarten vorgefunden. Bei den 
potenziellen Brutvogelarten des Plangeltungsbereiches handelt es sich um 
störungsunempfindliche Arten der Siedlungen. Die potenziell vorkommenden 
Brutvogelarten mit Ausnahme von Bluthänfling, Grünfink und Stieglitz haben ihre 
Revierzentren außerhalb des Plangeltungsbereiches. Diese Revierzentren werden 
erhalten. In den Gehölzen brüten potenziell Bluthänfling, Grünfink und Stieglitz. Es ist 
im Rahmen des Bebauungsplanes keine Entfernung von Gehölzen vorgesehen. 
Entsprechend werden die Rievierzentren dieser Arten erhalten. 
 
Auswirkungen 
 
Durch Umsetzung des Vorhabens kommt es bei Einhaltung des Zeitraumes des 
Pflegeschnittes der Gehölze in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28./29. Februar nicht 
zur Beeinträchtigung der Brutvögel gemäß § 44 Absatz 1 BNatSchG. Somit sind 
keine artenschutzrechtlich relevanten Auswirkungen auf die Brutvogelarten zu 
erwarten. Entsprechend besteht bezüglich der Brutvögel keine artenschutzrechtliche 
Betroffenheit. 
 
Erforderliche Maßnahmen 
 
Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sollten mögliche 
Pflegeschnitte an Gehölzen in der Zeit vom 1. Oktober bis 28./29. Februar erfolgen 
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Amphibien  
 
Bestandserfassung 
 
Innerhalb des Planbereiches befinden sich keine Standgewässer. Der nördlich 
angrenzende Graben führt nur gelegentlich Wasser und weist keine Vegetation des 
Wassers auf. 
 
Zur Ermittlung der artenschutzrechtlichen Betroffenheit der Artengruppe der 
Amphibien erfolgte eine Potenzialabschätzung der Amphibien auf Grundlage des 
Biotopbestandes und der derzeitigen Nutzung des Plangeltungsbereiches. 
 
Aufgrund der Habitatstrukturen war im Rahmen der Potenzialabschätzung mit den 
folgenden Arten zu rechnen: Erdkröte, Grasfrosch, Moorfrosch. 
 
Für alle Arten stellt das Gebiet keine besondere Eignung maßgeblicher Bestandteil 
des Lebensraumes dar. Auf der ungezielten Migration bzw. auf der Nahrungssuche 
können sich Amphibien in den Plangeltungsbereich verirren Auswirkungen. 
 
Auswirkungen 
 
Im Zuge der Realisierung des Vorhabens kommt es nicht zum Verlust von 
Laichgewässern der Amphibien bzw. sonstiger maßgeblicher Habitatbestandteile von 
Amphibien. Entsprechend ist nicht von einer artenschutzrechtlich relevanten 
Betroffenheit der Amphibien auszugehen. Wanderungsbeziehungen durch das 
Gebiet bestehen nicht. Eine diffuse Wanderung von Erdkröten, Grasfröschen und 
Moorfröschen auf der Nahrungssuche ist im Gebiet nicht auszuschließen, aber nicht 
weiter artenschutzrechtlich relevant, da kein Laichgewässer in planungsrelevanter 
Nähe liegt. 
 
Erforderliche Maßnahmen 
 
Um den Verbotstatbestand der Tötung gemäß § 44 Absatz 1 BNatSchG zu 
vermeiden, sind Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen zu empfehlen. Bei 
Erdarbeiten ist darauf zu achten, dass steile Böschungen vermieden werden bzw. die 
Gruben schnellstmöglich zu verschließen sind und vorher eventuell hineingefallene 
Tiere (Amphibien, Reptilien usw.) aus den Gruben zu entfernen sind. 
 
Reptilien  
 
Bestandserfassung 
 
Aufgrund der vorgefundenen Habitatstrukturen und in Ergebnis der Untersuchung 
war potenziell von einer geringen Bedeutung für Reptilien auszugehen. Dies war 
auch aufgrund der Biotopausstattung nicht zu erwarten. Entsprechend erfolgt die 
Betrachtung dieser Artengruppe, um mögliche artenschutzrechtliche Tatbestände zu 
verifizieren bzw. Maßnahmen zur Minimierung festzulegen. 
Zur Ermittlung der artenschutzrechtlichen Betroffenheit der Artengruppe der Reptilien 
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erfolgte eine Potenzialabschätzung auf Grundlage des Biotopbestandes und der 
derzeitigen Nutzung des Plangeltungsbereiches. 
 
Im Untersuchungsgebiet kommen potenziell Blindschleiche, Waldeidechse und 
Ringelnatter vor. 
Das Untersuchungsgebiet stellt keinen maßgeblichen Bestandteil des Lebensraumes 
der potenziell vorkommenden Arten dar. Das Vorkommen der artenschutzrechtlich 
relevanten Zauneidechse und weiterer Arten ist mit Sicherheit im Ergebnis der 
Begutachtungen und der Potenzialabschätzung auszuschließen. 
 
Auswirkungen 
 
Das Vorhabengebiet besitzt keine maßgebliche Bedeutung für artenschutzrechtlich 
relevante Reptilienarten. Es ist im Ergebnis der Potenzialabschätzung nicht von einer 
artenschutzrechtlichen Betroffenheit der Reptilien auszugehen. 
 
Erforderliche Maßnahmen 
 
Um den Verbotstatbestand der Tötung gemäß § 44 Absatz 1 BNatSchG zu 
vermeiden, sind Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen zu empfehlen. Bei 
Erdarbeiten ist darauf zu achten, dass steile Böschungen vermieden werden bzw. die 
Gruben schnellstmöglich zu verschließen sind und vorher eventuell hineingefallene 
Tiere (Amphibien, Reptilien usw.) aus den Gruben zu entfernen sind.  
 

 
2.1.4  Schutzgut Klima / Luft  
 
Die kleinklimatischen Funktionen im Plangebiet werden durch geringfügig mögliche 
Mehrversiegelung und Bebauung insbesondere im bodennahen Bereich beeinflusst.  
Auswirkungen auf das das Klima sind aber nur im mikroklimatischen Bereich zu 
erwarten. Diese Beeinträchtigungen sind nicht als erheblich einzustufen.  
 
 
2.1.5  Schutzgut Menschen  
 
Im Bereich der Bauflächen befindet sich innerhalb der Ortslage von Picher. Eine 
bauliche Vorbelastung ist gegeben. Die geplanten Bauflächen sind bereits im 
Bestand vollständig anthropogen überprägt. Auch die Planung erfolgt im Sinne des 
Schutzgutes „Mensch“.  
Gärtnerische Funktionen bleiben auch im Bereich des vorhandenen Hausgartens 
erhalten. Auswirkungen auf das benachbarte Wohnumfeld bleiben gering, 
insbesondere da die teilweise gewerbliche Nutzung an der Randlage zum 
Außenbereich, ohne Kontakt zu anderen Wohnflächen erfolgt und insgesamt nur mit 
geringen Lärmemissionen (überwiegend Verkehrslärm) verbunden ist. Die gesetzlich 
vorgeschriebenen Immissionsparameter sind einzuhalten. 
Für den Menschen sind im Zusammenhang mit der angestrebten Planung und im 
Hinblick auf die Aspekte Wohnen, Wohnumfeld, Erholung, Gesundheit und 
Wohlbefinden keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten.  



Umweltbericht mit naturschutzrechtlicher Eingriffsregelung Bebauungsplan Nr. 2  
„Nördlich der Hagenower Straße“ der Gemeinde Picher  

 
 

ibu - Ingenieurbüro für Umweltplanung Dipl.-Ing. Gerrit Uhle, Siebenmorgen 1, 23936 Grevesmühlen  
 

 
-  30  - 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut sind demzufolge als gering und als nicht 
erheblich einzustufen.  
 
2.1.6  Schutzgut Landschaft / Ortsbild  
 
Im Bereich der Bauflächen ist eine Vorbelastung durch vorhandene Nutzung und der 
Ortslage bereits gegeben. Der Natürlichkeitsgrad ist somit für diese Bereiche nur als 
gering einzuschätzen.  
 
Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind deshalb nur als gering zu bewerten. 
 
 
2.1.7  Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Geltungsbereich der Satzung keine 
Bodendenkmale bekannt.  
 
 
Wird in ein Denkmal eingegriffen, hat der Verursacher die Kosten für die Erhaltung, 
fachgerechte Instandsetzung, Bergung und Dokumentation zu tragen. Werden 
unvermutet Bodendenkmale entdeckt, ist dies gem. § 11 Abs. 2 
Denkmalschutzgesetz (DSchG) unverzüglich der zuständigen Behörde anzuzeigen. 
Fund und Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Vertreters des Landesamtes für 
Bodendenkmalpflege bzw. der Kreisbodendenkmalpflege in unverändertem Zustand 
zu erhalten. Verantwortlich hierfür sind der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der 
Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die 
Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. 
 
 
2.1.8  Schutzgut Fläche  
 
Die mit der Planung beanspruchte Fläche wird derzeit als Wohnfläche/Gartenland 
genutzt. Diese Flächen sind Teil der Siedlungslage auch wenn sie baurechtlich 
teilweise dem Außenbereich zuzurechnen sind. Die nördlich angrenzende 
landwirtschaftlich genutzte Grünfläche bleibt weiter Grünfläche und wird durch das 
Planvorhaben nicht beansprucht. 
Bei Verwirklichung der Planung kommt es nicht zu einem Verlust von 
bewirtschafteten Freiflächen des Außenbereichs.  
 
Eine Bedeutung hinsichtlich Ertragspotenzial bei landwirtschaftlicher Nutzung besitzt 
die Fläche nicht. 
 
Die Auswirkungen auf das Schutzgut sind demzufolge als gering und als nicht 
erheblich einzustufen. 
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2.1.8  Wechselwirkungen Schutzgüter  
 
Die einzelnen Auswirkungen auf die unterschiedlichen Schutzgüter beeinflussen ein 
vernetztes, komplexes Wirkungsgefüge. Generell bestehen immer 
Wechselwirkungen bei Beeinträchtigungen von Schutzgütern.  
Für das Vorhaben sind insb. die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
Boden und Wasser von Bedeutung.  
Die Überbauung und Versiegelung von Boden führt zu einer Beeinträchtigung der 
Versickerungsfähigkeit und schränkt die Funktion als Speicher, Filter und Puffer des 
Niederschlagswassers ein.  
Jedoch sind Großteils bereits versiegelte Flächen sowie weitere anthropogen 
vorbelastete Flächen im Bestand vorhanden. Durch grünordnerische Festsetzungen 
außerhalb der festgesetzten Bauflächen, wird der Eingriff zudem weiter minimiert.  
 
2.1.9  Wirkfaktoren  
 
Baubedingte Wirkfaktoren 
Im Gebiet sind ggf. folgende baubedingte Auswirkungen zu erwarten:  
- Erdbewegungen (Ab- und Auftrag; fachgerechte Behandlung von Oberboden 

erforderlich)  
- Lagerung von Baumaterial und Baustelleneinrichtung  
- Abschwemmen bzw. Luftverfrachtung von Schadstoffen und Staub während der 

Baumaßnahme  
- Lärm und Erschütterung durch Baufahrzeuge und Arbeiten auf Zufahrtswegen 

und innerhalb der Baustelle  
 
Auf der Ebene des Bebauungsplans werden die baubedingten Wirkfaktoren wie 
Flächeninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtungen, Bodenverdichtung, 
Bodenbewegungen und temporäre Anlagen von Deponien nicht weiter untersucht. 
Innerhalb des Baufeldes erfolgt die Bilanzierung des Eingriffs gemäß den Hinweisen 
zur Eingriffsregelung. Vorhandene Biotope (Siedlungsbiotope) gehen hier in jedem 
Fall auch anlagebedingt verloren.  
Baubedingte Auswirkungen innerhalb der Baufelder sind gering. Wirkungen über den 
Plangeltungsbereich hinaus sind vernachlässigbar gering. 
 
Anlagebedingte Wirkfaktoren 
Als anlagebedingte Auswirkungen auf die Schutzgüter sind insbesondere die 
Flächeninanspruchnahme und die Flächenversiegelung zu nennen. Die erfassten 
Biotope im Bereich von Baufeldern sowie im Bereich von Zufahrten gehen verloren 
und sind entsprechend auszugleichen. Zu berücksichtigen ist, das ausschließlich 
geringerwertige Siedlungsbiotope beansprucht werden. 
 
Hinsichtlich des Schutzgutes Wasser wird darauf abgezielt, dass anfallende 
Oberflächenwasser für neu überplante Bereiche direkt vor Ort zu versickern.  
 
Betriebsbedingte Wirkfaktoren 
Betriebsbedingte Wirkfaktoren entstehen bei dem vorliegenden Planungsvorhaben 
durch:  
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- Verkehr in Hinblick auf An- und Abfahrt sowie Lieferverkehr  
- Lärm- und Lichtimmissionen aufgrund der Nutzung (für das Umfeld)  
- Schmutzwasser  
 
Die betriebsbedingten Auswirkungen innerhalb eines anthropogen vorgeprägten 
Standortes in unmittelbarer Siedlungslage sind kaum relevant. Der mit der 
derzeitigen Nutzung verbundene Verkehr und die damit im Zusammenhang 
stehenden Immissionen sind mit dem Störpotenzial gemäß Planvorhaben 
vergleichbar. Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens wird hinsichtlich des 
Emissionsverhaltens im Gebiet keine Änderung vorgenommen. 
 
Unverschmutztes Oberflächenwasser wird vor Ort versickert. Anfallendes 
Schmutzwasser wird weiterhin zentral entsorgt.  
 
2.2  Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 

Nichtdurchführung der Planung („Nullvariante“) 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt die derzeitige Situation bestehen. Die 
Flächen werden im Rahmen der zulässigen Nutzung der Ortslage weiter genutzt. 
 
2.3  Alternativprüfung 
 
Die geplante teilweise gewerbliche Nutzung am Standort ist nur ortsnah zur 
Wohnbebauung der vorhandenen Siedlungslage möglich und sinnvoll. Ein 
Wegrücken in den Außenbereich verursacht einen erheblich höheren Eingriff in 
Natur- und Landschaft. Eine Verlagerung innerhalb der Ortslage wäre 
möglicherweise mit höherem Störpotenzial auf benachbarte Wohnbebauungen 
verbunden. 
 
3.  Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen  
 
Die vorangegangenen Darstellungen und Erörterungen zu den einzelnen 
Schutzgütern haben nachgewiesen, dass der beabsichtigte Eingriff durch die 
vorgesehenen Festsetzungen des Bebauungsplanes nur zu einer geringen und nicht 
erheblichen Beeinträchtigung des ökologischen Wirkungsgefüges führen wird.  
 
Grundsätzlich wird hier ein teilweise wohnlich und gewerblich vorgeprägter Standort 
überplant (bestandsorientierte Überplanung). Dieser weist derzeit einen hohen 
Versiegelungsgrad auf. Eingriffe in geschützte Biotope und Wertbiotope werden 
vollständig vermieden. 
 
Eine erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigung der im Einzelnen angesprochenen 
Schutzgüter ist nicht zu erwarten.  
 
Unter Berücksichtigung der geplanten Grünfestsetzungen und Ersatzmaßnahmen ist 
eine ausreichende Kompensation gewährleistet.  
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4  Eingriffsermittlung  
 
Die Kompensationswertermittlung der Außenbereichsflächen erfolgt methodisch auf 
Grundlage der „Hinweise zur Eingriffsregelung“ des Landesamtes für Umwelt, 
Naturschutz und Geologie M-V in der Neufassung von 2018.  
 

4.1. Ermittlung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 
 

4.1.1 Ermittlung des Biotopwertes 
 
Für jeden vom Eingriff betroffenen Biotoptyp ist aus der Anlage 3 die 
naturschutzfachliche Wertstufe zu entnehmen. Die naturschutzfachliche Wertstufe 
wird über die Kriterien „Regenerationsfähigkeit“ und „Gefährdung“ auf der Grundlage 
der Roten Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands (BfN 2006) bestimmt. 
Maßgeblich ist der jeweils höchste Wert für die Einstufung.  
 
Betrachtet werden jeweils nur betroffene wertgeminderte Biotoptypen. Für die neu 
hinzukommenden Bauflächen (MI-Flächen) wird ein vollständiger Funktionsverlust 
kalkuliert. Für 90% der Fläche des MI-Gebietes wird weiterhin eine Vollversiegelung 
bilanziert (GRZ 0,6 + 50%) Schon jetzt bebaute und vollständig versiegelte Flächen 
des SO-Gebietes bleiben unberücksichtigt. 
 
Der Kompensationsfaktor wurde im Rahmen der Biotopbewertung ermittelt. In 
nachfolgender Tabelle sind diese Werte zusammengefasst dargestellt. Biotope, die 
nicht innerhalb von Baufeldern bzw. den Wirkzonen (Wertbiotope, geschützte 
Biotope) liegen, sind nicht aufgeführt. Für geschützte Einzelbäume erfolgt bei 
Verlust oder Beeinträchtigung eine gesonderte Bilanzierung nach 
Baumschutzkompensationserlass.  
 
 

 
Biotoptyp 

M-V 

 
Biotoptyp 

 

Regenerations- 
fähigkeit 

Rote Liste 
Biotoptypen 

BRD 

 

Status 
 

Wertstufe 

13.02.04 PHW 
Siedlungshecke aus 
nichtheimischen Gehölzen 0 0 - 0 

13.03.02 PER Artenarmer Zierrasen 0 0 - 0 
13.08.04 PGZ Beet / Rabatte 0 0 - 0 

14 
O/ 

OVP 
Gebäude/versiegelte 
Freifläche 0 0 - 0 

14.05.02 ODV Dorfgebiet 0 0 - 0 
14.07.04 OVW Wirtschaftsweg, versiegelt 0 0 - 0 
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Abbildung 9: in der Eingriffsbilanz unmittelbar (ohne Wirkzonen) berücksichtigter Biotopbestand (blau 
umrandet = Mischgebiet) 

 
Der Biotopwert ergibt sich aus der unter Gliederungspunkt 2.1 der Hinweise zur 
Eingriffsregelung dargestellten Tabelle. Im Ergebnis ergibt sich für die ermittelten 
Wertstufen der nachfolgend dargestellte Biotopwert. Es wurde entsprechend der 
Biotopausbildung überwiegend der durchschnittliche Biotopwert verwendet. 
Siedlungsbiotope wurden mit dem höchstmöglichen Biotopwert (abzüglich 
Versiegelungsgrad) belegt. 
 

Biotoptyp 
M-V 

 
Biotoptyp 

 
Wertstufe Biotopwert 

13.02.04 PHW Siedlungshecke aus nichtheimischen Gehölzen 0 1 

13.03.02 PER Artenarmer Zierrasen 0 1 

13.08.04 PGZ Beet / Rabatte 0 1 

14 O/OVP Gebäude/versiegelte Freifläche 0 0 (1-1)* 

14.05.02 ODV Dorfgebiet 0 0,9 (1-0,1)** 

14.07.04 OVW Wirtschaftsweg, versiegelt 0 0 (1-1)* 

* Versiegelungsgrad 1 = 100% Versiegelung 
**Versiegelungsgrad 0,1 = 10% Versiegelung 
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4.1.2 Ermittlung des Lagefaktors 

 

Mit dem Lagefaktor sollen vorhandene Störquellen im Umgebungsbereich 
berücksichtigt werden. Grundlage bildet die nachfolgende Tabelle. 
 
Lage des Eingriffsvorhabens  Lagefaktor  
< 100 m Abstand zu vorhandenen Störquellen*  0,75  
> 625 m Abstand zu vorhandenen Störquellen*  1,25  
Innerhalb von Natura 2000-Gebiet, Biosphärenreservat, LSG, Küsten- 
und Gewässerschutzstreifen, landschaftliche Freiräume der Wertstufe 
3 (1200-2399 ha)  

1,25  

Innerhalb von NSG, Nationalpark, landschaftliche Freiräume der 
Wertstufe 4 (> 2400 ha)  

1,50  

* Als Störquellen sind zu betrachten: Siedlungsbereiche, B-Plangebiete, alle Straßen und 
vollversiegelte ländliche Wege, Gewerbe- und Industriestandorte, Freizeitanlagen und 
Windparks  

 
Beträgt in einem Schutzgebiet der Abstand zu einer Störquelle weniger als 100m, ist 
der Lagefaktor um den Wert von 0,25 zu reduzieren. 
 
Die Maßnahme befindet sich im Bereich der Ortslage von Picher. Die Abstände zur 
vorhandenen Wohnbebauung betragen immer weniger als 100m. Somit beträgt der 
Lagefaktor 0,75. 
 

4.1.3 Ermittlung des Eingriffsflächenäquivalents (EFÄ) für   
Biotopbeseitigung (unmittelbare Wirkungen) 

 
Für Biotope, die durch einen Eingriff beseitigt bzw. verändert werden 
(Funktionsverlust), ergibt sich das Eingriffsflächenäquivalent durch Multiplikation aus 
der vom Eingriff betroffenen Fläche des Biotoptyps, dem Biotopwert des Biotoptyps 
und dem Lagefaktor. 
 
Fläche [m²] des 
betroffenen 
Biotoptyps  

x
  

Biotopwert des 
betroffenen 
Biotoptyps 

x
  

Lagefaktor  =
  

Eingriffsflächenäquivalent für 
Biotopbeseitigung bzw. 
Biotopveränderung [m² EFÄ] 

 
Folglich ergibt sich für die Biotopbeseitigung (unmittelbare Wirkungen) nachfolgender 
Berechnungsansatz: 
 
 Fläche m² Biotopwert Lagefaktor EFÄ (m²) 

PHW 21 1 0,75 15,75 
PER 3 1 0,75 2,25 
PGZ 412 1 0,75 309 

O/OVP 567 0  0,75 0 
ODV 922 0,9 0,75 622,35 
OVW 3 0 0,75 0 

 1.928   949,35 
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4.1.4 Ermittlung des Eingriffsflächenäquivalents (EFÄ) für 
Funktionsbeeinträchtigung (mittelbare Wirkungen) 

 
Neben der Beseitigung und Veränderung von Biotopen können in der Nähe des 
Eingriffs gelegene Biotope mittelbar beeinträchtigt werden 
(Funktionsbeeinträchtigung), d. h. sie sind nur noch eingeschränkt funktionsfähig. 
Soweit gesetzlich geschützte Biotope oder Biotoptypen ab einer Wertstufe von 3 
mittelbar beeinträchtigt werden, ist dies bei der Ermittlung des 
Kompensationsbedarfes zu berücksichtigen. Da die Funktionsbeeinträchtigung mit 
der Entfernung vom Eingriffsort abnimmt, werden zwei Wirkzonen unterschieden, 
denen als Maß der Funktionsbeeinträchtigung ein Wirkfaktor zugeordnet wird. Die 
räumliche Ausdehnung der Wirkzone hängt dabei vom Eingriffstyp ab, welche der 
Anlage 5 der Hinweise zur Eingriffsregelung zu entnehmen ist. 
 
Wirkzone I :  Wirkfaktor  0,5 
Wirkzone II:  Wirkfaktor  0,15 
 
Für Mischgebietsflächen wird der Wirkbereich der Wirkzone I mit 50m bemessen. Die 
Wirkzone II hat eine Ausdehnung von 200m. 
In diesem Wirkbereich befinden sich zwar geschützte Biotope (Kleingewässer südlich 
der Straße) bzw. Biotoptypen mit einer Wertstufe > 3, jedoch wirken bereits 
vorhandene Störquellen (vorhandene näher liegende Wohnbebauung und Straße) in 
die Wirkbereiche des Planvorhabens hinein und sind entsprechend abzuziehen. 
 
Es ergeben sich keine zusätzlich mittelbar zu berücksichtigenden Flächen. 
 

4.1.5 Ermittlung der Versiegelung und Überbauung 
 

Nahezu alle Eingriffe sind neben der Beseitigung von Biotopen auch mit der 
Versiegelung bzw. Überbauung von Flächen verbunden. Das führt zu weiteren 
Beeinträchtigungen insbesondere der abiotischen Schutzgüter, so dass zusätzliche 
Kompensationsverpflichtungen entstehen. Deshalb ist biotoptypunabhängig die teil-
/vollversiegelte bzw. überbaute Fläche in m² zu ermitteln und mit einem Zuschlag von 
0,2/ 0,5 zu berücksichtigen.  
Das Eingriffsflächenäquivalent für Teil-/Vollversiegelung bzw. Überbauung wird über 
die multiplikative Verknüpfung der teil-/vollversiegelten bzw. überbauten Fläche und 
dem Zuschlag für Teil-/Vollversiegelung bzw. Überbauung ermittelt: 
 
Vollversiegelung: Faktor 0,5 x Vollversiegelte Fläche 
Teilversiegelung: Faktor 0,2 x Teilversiegelte Fläche 
 
Die Flächen des MI-gebietes können bei einer GRZ von 0,6 zu 90% versiegelt 
werden (0,6 + 50%).  
 
Gesamtfläche MI-gebiet = 1.928m² 
90% (GRZ 0,6+50%) = 1.735m² 
1.735m² – 570m² (im Bestand vollversiegelt) = 1.165m² 



Umweltbericht mit naturschutzrechtlicher Eingriffsregelung Bebauungsplan Nr. 2  
„Nördlich der Hagenower Straße“ der Gemeinde Picher  

 
 

ibu - Ingenieurbüro für Umweltplanung Dipl.-Ing. Gerrit Uhle, Siebenmorgen 1, 23936 Grevesmühlen  
 

 
-  37  - 

 
Für die verbleibenden vollversiegelten Flächen wird ein Aufschlagt von 0,5 
angenommen (0,5 = 50%).  
 
0,5 x 1.165 = 582,50 m² 
 
 

4.1.6 Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 
 
Der multifunktionale Kompensationsbedarf ergibt sich wie folgt: 
 

Eingriffsflächenäquivalent 
für Biotopbeseitigung 
bzw. Biotopveränderung 
[m² EFÄ] 
 

+ Eingriffsflächen-
äquivalent für 
Funktions- 
beeinträchtigung  

[m² EFÄ]  

+ Eingriffsflächen- 
äquivalent für 
Teil-/ 
Vollversiegelung 
bzw. 
Überbauung [m² 
EFÄ]  

= Multifunktionaler 
Kompensations- 
bedarf [m² EFÄ] 

 

 
Somit ergibt sich folgender Rechnungsansatz 
 
949,35m² + 0m² + 582,5m²  = 1.532m² EFA (gerundet) 
 

  
Eingriffsäquivalente gem. HZE m² 

Eingriffsflächenäquivalent für Biotopbeseitigung bzw. 
Biotopveränderung  

949,35 

Eingriffsflächen-äquivalent für Funktionsbeeinträchtigung 
(mittelbare Wirkungen) 

0,00 

Eingriffsflächenäquivalent für Teil-/ Vollversiegelung bzw. 
Überbauung 

582,50 

Gesamtsumme = Multifunktionaler Kompensationsbedarf [m² EFÄ] 1.531,85 
 

4.1.7 Berücksichtigung kompensationsmindernder Maßnahmen 
 

Mit dem Eingriffsvorhaben werden häufig auch sog. kompensationsmindernde 
Maßnahmen durchgeführt. Darunter sind Maßnahmen zu verstehen, die nicht die 
Qualität von Kompensationsmaßnahmen besitzen, gleichwohl eine positive Wirkung 
auf den Naturhaushalt haben, was zur Minderung des Kompensationsbedarfs führt.  
 
Kompensationsmindernden Maßnahmen sind in der Anlage 6 der HzE dargestellt.  
Innerhalb des Plangebiets sind zwar kompensationsmindernde Maßnahmen 
vorgesehen (Grünfestsetzungen), jedoch erreichen diese nicht die in der HzE 
dargestellten Qualität und können somit nicht eingriffsmindernd bilanziert werden. Sie 
tragen aber im Einzelnen dazu bei, dass auf entsprechenden Flächen kein Eingriff 
erfolgt (z.B. nördliche Grünflächen).  
 



Umweltbericht mit naturschutzrechtlicher Eingriffsregelung Bebauungsplan Nr. 2  
„Nördlich der Hagenower Straße“ der Gemeinde Picher  

 
 

ibu - Ingenieurbüro für Umweltplanung Dipl.-Ing. Gerrit Uhle, Siebenmorgen 1, 23936 Grevesmühlen  
 

 
-  38  - 

Konkret für Kompensationsmindernde Maßnahmen  im Bereich von großflächigen 
Dachbegrünungen ist unter Ziffer 8 ein Kompensationswert zugeordnet. 
  

4.1.8 Ermittlung des additive Kompensationsbedarfs 
 
Als hochintegrativer Ausdruck landschaftlicher Ökosysteme wurde der biotische 
Komplex zur Bestimmung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 
herangezogen. Bei betroffenen Funktionen von besonderer Bedeutung sind die damit 
verbundenen Beeinträchtigungen und die daraus resultierenden 
Kompensationsmaßnahmen gesondert zu ermitteln. Dies bedeutet, dass eine 
additive Kompensation notwendig wird, sofern dies aufgrund der Multifunktionalität 
der übrigen Kompensationsmaßnahmen nicht bereits gegeben ist.  
In Anlage 1 der Hinweise zur Eingriffsregelung sind, getrennt nach Schutzgütern, die 
Funktionsausprägungen dargestellt, die von besonderer Bedeutung sind. Konkrete 
Hinweise sind auch dem Gutachten „ Landesweite Analyse und Bewertung der 
Landschaftspotentiale (LABL) zu entnehmen (IWU, 1995).  
Der additive Kompensationsbedarf ist verbalargumentativ zu bestimmen und zu 
begründen. 
Durch die Maßnahme sind keine Funktionen von besonderer Bedeutung betroffen.  
Ein additiver Kompensationsbedarf ist nicht erforderlich. 
 

4.2 Bewertung von befristeten Eingriffen 
 
Die Maßnahme ist als dauerhafte Maßnahme vorgesehen. 
 
Ermittelte Flächenäquivalente für den multifunktionalen Kompensationsbedarf (EFÄ) : 
 
1.532m²  KFÄ 

 

 
4.3  Ermittlung des Kompensationsbedarfs für die Rodung von 
 geschützten Einzelbäumen  
 
 
Als quantitative Bewertungsgrundlage ist der Baumschutzkompensationserlass vom 
15.10.2007 heranzuziehen. Dieser bildet die Basis für eine landesweit einheitliche 
Kompensationspraxis bei der Beseitigung und Schädigung geschützter Bäume. Er 
gilt für alle durch Rechtsvorschriften geschützte Einzelbäume (§18), Alleen, 
Baumreihen und Baumgruppen (§19). Die  Regelungen des Gemeinsamen Erlasses 
des Wirtschaftsministeriums und des Umweltministeriums zur Neupflanzung von 
Alleen und einseitigen Baumreihen vom 19.04.2002 (Alleenerlass) sind dabei 
weiterhin anwendbar und somit Teil des Baumschutzkompensationserlasses. 
 
Bei der Rodung von Einzelbäumen bzw. eine Beeinträchtigung über den Bestand 
hinaus ist nicht vorgesehen. 
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5  Anforderungen an die Kompensation  für Flächeneingriff 
 
Eingriffe in Natur und Landschaft sind in der Regel mit dem Eintritt der 
Beeinträchtigungen zu kompensieren. Eine andere Frist für die Ausführung der 
Kompensationsmaßnahmen kann im Einzelfall in der Genehmigung des Vorhabens 
festgelegt werden.  
 

5.1  Ermittlung des Kompensationsumfangs  
 
Das flächig auszugleichende Kompensationsdefizit in Höhe von 1.532m² wird über 
den Kauf von Ökopunkten von einem Ökokonto der Landesforst in der 
Landschaftszone 5 „Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte“ kompensiert. 
 
Folgendes Ökokonto wird genutzt: LUP-062 „Naturwald Tessenow 2“ 
 
Eine Reservierungsbestätigung liegt vor. 
 

5.2  Gesamtbilanzierung (Gegenüberstellung EFÄ / KFÄ) 
 
Der Umfang der geplanten Kompensationsmaßnahmen muss dem auf der 
Eingriffsseite ermittelten Kompensationsbedarf entsprechen. Anderenfalls ist der 
Eingriff nicht vollständig kompensiert. 
 
Eingriffsflächenäquivalent (EFÄ)  - 1.532,00m² 
Kompensationsflächenäquivalent (KFÄ)  
Ökokonto der Landesforst 
 

+ 1.532,00m² 

Überschuss/Defizit 0,00m² 
  
Der Eingriff wird mit den beabsichtigten Ersatzmaßnahmen vollständig kompensiert.     
 
 
6.  Darstellung der in Betracht kommenden anderweitigen 

Planungsmöglichkeiten (Alternative Planungsmöglichkeiten)  
 
Die Umsetzung des Planvorhabens ist an dem geplanten Standort möglich und 
aufgrund der Vornutzung auch sinnvoll.  
Ein Ausweichen auf andere Bereiche der Ortslage, insbesondere in den 
Außenbereich, erhöht das Konfliktpotenzial und stellt demnach keine Alternative dar 
(siehe auch unter Gliederungspunkt 2.3).  
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7.  Beschreibung der u.U. verbleibenden erheblichen 
Auswirkungen  

 
Angesichts der vorzunehmenden Verminderungs- und Ersatzmaßnahmen bleiben die 
Auswirkungen des Vorhabens auf diesem vorbelasteten Standort am Siedlungsrand 
insgesamt gering und sind nicht erheblich.  
Als stärkster Eingriff in die Schutzgüter ist der Verlust an unversiegelten Flächen zu 
beurteilen. Die Bodenfunktionen können aber durch ausgewiesene Grünflächen in 
einigen Teilbereichen erhalten werden.  
 
 
8.  Zusätzliche Angaben  
 
8.1  Beschreibung der Methodik sowie Hinweise auf 

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben  
 
Als Grundlage für die beschriebene Darstellung und Bewertung sowie als 
Datenquelle wurde neben Luftbildauswertungen und Ortsbegehungen der Entwurf 
zum Bebauungsplan Nr. 50 verwendet. Außerdem wurde auf gültige 
Rechtsvorschriften und Quellen (siehe Punkt 9. Literatur) zurückgegriffen.  
 
Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgte verbal argumentativ. Von der 
dreistufigen Bewertungsskala  
- geringe Erheblichkeit  
- mäßige Erheblichkeit  
- hohe Erheblichkeit  
 
Insgesamt ist der mit der Planung verbundene Eingriff als gering erheblich zu 
beurteilen. 
 
. 
8.2  Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung 

der planbedingten erheblichen Umweltauswirkungen (sog. 
„Monitoring“)  

 
Die Kompensationsmaßnahmen erfolgen über den Kauf von Ökopunkten, so dass in 
diesem Fall ein Monitoring für diese Maßnahmen entfallen kann. 
 
Gem. §4c BauGB sind die Gemeinden verpflichtet, die erheblichen 
Umweltauswirkungen zu überwachen. Damit soll sichergestellt werden, dass 
insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig ermittelt und 
ggf. frühzeitig geeignete Maßnahmen zur Abhilfe ergriffen und eingeleitet werden 
können. Unter unvorhergesehenen Auswirkungen sind diejenigen 
Umweltauswirkungen zu verstehen, die nach Art oder Intensität nicht bereits 
Gegenstand der Abwägung waren.  
Das „Monitoring“ ist somit ein nachträglicher Kontrollmechanismus. Zu überwachen 
sind die vorhergesehenen (prognostizierten) sowie die unvorhergesehenen 
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Umweltauswirkungen. Der Schwerpunkt liegt allerdings bei den „unvorhergesehenen 
Auswirkungen“ auf die durch das Planvorhaben berührten Schutzgütern.  
 
Anhaltspunkte hierfür sind zum Beispiel  
- Das Überschreiten bestimmter festgelegter Grenzwerte (Immissionsrichtwerte) 

an Messstellen außerhalb der Plangebiets  
- Unerwartet erhöhtes Verkehrsaufkommen  
- Beschwerden von Betroffenen, z.B. bei Emissionen (Lärm, Geruch 

Lichtimmissionen)  
- Defizite bei der Umsetzung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs-, 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
 
Für das Bebauungsplangebiet sind folgende Monitoring-Maßnahmen geplant:  
- Auswertung von Umweltinformationen aus Überwachungsmaßnahmen der 

zuständigen Umweltbehörden  
- Überwachung der Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Rahmen der 

Bauaufsicht, Baugenehmigungen, Bauüberwachungsmaßnahmen  
- Kenntnisnahme möglicher Informationen von sachkundigen Spezialisten  
- Begehung des Plangebiets zur Prüfung des Orts-/ Landschaftsbildes, ggf. 

Korrekturen über die Grünordnung  
- bei Bedarf und sachkundigen Hinweisen - zusätzliche Untersuchungen (etwa 

Zustand der Fauna oder Habitat und Biotopqualität angrenzender Biotope  
- Kontrolle der Umsetzung festgelegter grünordnerischer Maßnahmen durch die 

Gemeinde unter Heranziehung eines fachkundigen Landschaftsplaners bzw. 
Biologen.  

 
Auch nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens sind die Behörden gemäß §4 Abs. 3 
BauGB gesetzlich verpflichtet, die Gemeinden zu unterrichten, soweit nach den ihnen 
vorliegenden Erkenntnissen die Durchführung des Bauleitplans erhebliche, 
insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat. Die 
bestehenden speziellen Zuständigkeiten von Fachbehörden für die unterschiedlichen 
Belange des Umweltschutzes und der Umweltvorsorge sollen für das „Monitoring“ 
der Gemeinden genutzt werden.  
 
 
8.3  Allgemein verständliche Zusammenfassung  
 
Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse zusammen.  
 
Schutzgut  Auswirkungen  Maßnahmen zur 

Eingriffsvermeidung bzw. 
Minderung  

Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen  

Boden  Flächenversiegelung, 
Verlust offenen 
Bodens und der 
Bodenfunktionen 

Begrenzung der versiegelten 
Flächen  
- Nutzung eines vorbelasteten 
Bereichs 
- Erhaltung von Grünflächen  

Ökokonto gemäß HzE 

Oberflächen-
wasser 

- - - 

Grundwasser Versiegelung - Niederschlagswasser- Ökokonto gemäß HzE 
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Schutzgut  Auswirkungen  Maßnahmen zur 
Eingriffsvermeidung bzw. 
Minderung  

Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen  

Versickerungsfähiger 
Böden, Reduktion 
Grundwasserneu-
bildung bei Ableitung 

nutzung,  
- Versickerung im Nahbereich 

Tiere und 
Pflanzen  

Verlust von 
geringwertigem 
Siedlungsbiotopen 
aber auch  

Ausweisung von 
unversiegelten Grünflächen  

neue Habitate 
auf Ökokontofläche 

 

Klima / Luft  Nur kleinklimatisch – 
geringe Bedeutung 

- - 

Mensch und 
Verkehr 

Vernachlässigbar 
aufgrund starker 
Vorbelastungen 

- - 

Landschaftsbild Veränderung durch 
bauliche 
Einrichtungen / jedoch 
geringe Auswirkungen 
da Bestand ebenfalls 
durch baulichen 
Bestand geprägt 

Angepasste Festsetzungen 
zur baulichen Gestaltung und 
Gebäudehöhen,  
- Randbepflanzung  

- Gehölzpflanzungen  
- Ökokonto  

Kultur-/ 
Sachgüter 

Kein Bodendenkmal 
vorhanden 

Einhaltung Gesetze und 
Verordnu8ngen zum 
Bodendenkmalschutz 

- 

 
Die im Zusammenhang mit der Umsetzung des B-Planes verbundenen Eingriffe in 
Natur und Landschaft sind unter Berücksichtigung der vorzunehmenden 
Minimierungs- und Ersatzmaßnahmen als nicht erheblich einzustufen.  
 
Die ermittelten Eingriffe können durch den Kauf von Ökopunkten kompensiert 
werden.  
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1 Einleitung 
 
Die Gemeinde Picher beabsichtigt den Bebauungsplan Nr. 2 „Nördlich der 
Hagenower Straße“ aufzustellen. 
Diese Planung bzw. deren Umsetzung hat möglicherweise Auswirkungen auf 
gesetzlich geschützte Tier- oder Pflanzenarten. Entsprechend erfolgte die 
Erarbeitung eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrages auf Grundlage einer 
Potenzialabschätzung der planungsrelevanten Artengruppen. Es wurden die 
Artengruppen Fledermäuse, Brutvögel, Reptilien und Amphibien betrachtet. 
 

 
Abbildung 1: Planungsabsicht (Quelle: Dipl.- Ing. (FH) Rüdiger Zastrow). 
 
 

2 Beschreibung des Untersuchungsgebietes 
 

Das Untersuchungsgebiet wurde mit dem Plangeltungsbereich gleichgesetzt. Dies ist 
infolge der Vorbelastungen durch die bisherige Nutzung zielführend. 
Das Untersuchungsgebiet/Plangeltungsbereich umfasst ausschließlich genutzte 
Siedlungsflächen. Der westlich gelegene Bereich ist ein Hausgrundstück mit 
genutzten Rasen- und Gartenflächen. Der östliche Teil ist eine unbefestigte 
Freifläche und wird als Lagerfläche genutzt. Südöstlich grenzt die Hagenower Straße 
an. In Richtung Nordwesten grenzen Gartenflächen und Grünland an. 
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Abbildung 2: Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit Umgebung auf 

Luftbildbasis. 
 

 

 
Abbildung 3: Biotopbestand des Plangeltungsbereiches und des Umfeldes  

(Quelle: Ingenieurbüro Uhle).  
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Abbildung 4: Ansicht des Wohnhauses von der Hagenower Straße aus. 
 
 
 

 
Abbildung 5: Ansicht des Wohngebäudes mit Nebengelassen. 
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Abbildung 6: Fichtenreihe mit Hühnerkäfig. 
 
 
 

 
Abbildung 7: Ansicht der Lagerfläche im Nordosten. 
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Abbildung 8: Ansicht der Lagerfläche mit Baumaschinen. 
 
 
 

 
Abbildung 9: Ansicht von Ablagerungen auf der Lagerfläche. 
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Abbildung 10: Ansicht der nordwestlich angrenzenden Grünlandfläche. 
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3 Beschreibung des Vorhabens und seiner Wirkfaktoren 
 
Nachfolgend werden die Wirkfaktoren dargelegt, die auf Schutzgüter, in diesem Falle 
die artenschutzrechtlich relevanten Tierartengruppen einwirken können. 
 

3.1 Vorbelastungen 
 

Das Vorhabengebiet ist vorbelastet. Die Vorhabenfläche bzw. der 
Plangeltungsbereich wird als Siedlungsfläche mit Wohnhaus und als Lagerfläche 
genutzt. Zierrasen und gärtnerisch angelegte Grünanlagen bestimmen das Bild. 
Diese Vorbelastung ist bei der Bewertung des Vorhabens im Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrag zu berücksichtigen.  
 

3.2 Baubedingte Wirkfaktoren 
 
Folgende maßgebliche baubedingte Auswirkungen sind zu erwarten: 

• Akustische und visuelle Wirkungen durch den Betrieb von Baumaschinen 

• Akustische und visuelle Wirkungen durch Fahrzeugbewegungen 
Die Baumaßnahmen selbst beschränken sich ausschließlich auf den intensiv 
genutzten Siedlungsbereich.  
 

3.3 Anlagebedingte Wirkfaktoren 
 

Die anlagebedingten Auswirkungen beschränken sich auf die Versiegelung von 
Flächen. 
 

3.4 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 
 

Die betriebsbedingten Auswirkungen beschränken sich auf die Nutzung des 
Gebäudes. Betriebsbedingte Wirkungen sind artenschutzrechtlich zu 
vernachlässigen. 
 

3.5 Kumulative Wirkfaktoren 
 

Kumulative Wirkungen auf Schutzgüter sind nicht zu erwarten, da vom Vorhaben 
keine nachhaltigen Wirkungen ausgehen. Ähnlich gelagerte Baumaßnahmen im 
näheren Umfeld, die auf die maßgeblichen Habitatbestandteile der Arten einwirken 
können, sind nicht bekannt. 
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4 Gesetzliche Grundlagen 
 

Bei dem Vorhaben handelt es sich um einen Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG, 
dessen Zulassung im Rahmen der Eingriffsregelung gemäß den Maßgaben des § 15 
BNatSchG zu regeln ist.  
In der artenschutzrechtlichen Prüfung wird für alle europarechtlich geschützten Arten 
(alle Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und alle 
europäische Vogelarten nach Art. 1 Vogelschutzrichtlinie) sowie für alle weiteren 
streng geschützten Arten geprüft, ob Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG 
(Tötung von Individuen, Beschädigung oder Zerstörung von Nist-, Brut-, Wohn- oder 
Zufluchtsstätten oder Störung der Art an ihren Nist-, Brut-, Wohn- oder 
Zufluchtsstätten) zutreffen.  
Werden solche Verbotstatbestände erfüllt, wird geprüft, ob die Voraussetzungen für 
eine Befreiung nach § 67 BNatSchG (für Projekte die nicht im Rahmen einer 
Bebauungsplanung umgesetzt werden) gegeben sind. 
Für Vorhaben im Rahmen der Bebauungsplanung ist gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG 
die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung durch die zuständigen 
Naturschutzbehörden erforderlich. 
Verschlechtert sich der Erhaltungszustand einer europarechtlich geschützten Art 
durch ein Vorhaben trotz Kompensationsmaßnahmen, ist die Baumaßnahme 
unzulässig. 
Es werden nachfolgend die Artengruppen Fledermäuse, Brutvögel, Reptilien und 
Amphibien betrachtet, da nur diese Artengruppen potenziell betroffen sein können. 
Alle weiteren Arten und Artengruppen wurden im Vorfeld im Zuge der 
Relevanzprüfung ausgeschieden. 
 

Naturschutzrechtliche Bewertung der Erheblichkeit des Vorhabens 
 
Bei baulichen Planvorhaben sind artenschutzrechtliche Belange zu berücksichtigen. 
Es ist abzuprüfen, inwiefern das Planvorhaben Auswirkungen auf besonders 
geschützte sowie andere Tier- und Pflanzenarten (Anhang EU-Vogelschutzrichtlinie 
bzw. Arten der FFH-Richtlinie) hat. 
 
In § 44 Bundesnaturschutzgesetz Abs.1 Nr.1- 4 ist folgendes dargelegt: 

Es ist verboten, 
 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche 
Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der 
lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören. 
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In § 44 BNatSchG ist weiterhin jedoch auch folgendes vermerkt (Abs. 5): 
 

• Sind in Anhang IVa der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten oder 
europäische Vogelarten betroffen, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des 
Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare 
Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 
1 Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  

• Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
festgesetzt werden.  

• Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur 
Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens ein Verstoß gegen die Zugriffs-, 
Besitz- und Vermarktungsverbote nicht vor. 

• Die Zugriffs- und Besitzverbote gelten nicht für Handlungen zur Vorbereitung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung.  

 
Nachfolgende Arten sind zu berücksichtigen: 
 
I sämtliche europäische Vogelarten gemäß Art. 1 VSchRL und den 

dazugehörigen Anlagen einschl. regelmäßig auftretende Zugvögel n. Art. 4 
Abs. 2 VSchRL 

II sämtliche Arten des Anhangs IV a FFH-RL 
III Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV b der Richtlinie 92/43/EWG 

aufgeführten Arten 
 
Gemäß EU-Vogelschutzrichtlinie (VSchRL) Artikel 1 unterliegen alle europäischen 
wildlebenden Vogelarten den gesetzlichen Bestimmungen der Vogelschutzrichtlinie. 
Entsprechend ist § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) anzuwenden. 
Welche Tier- und Pflanzenarten besonders geschützt bzw. streng geschützt sind, 
bestimmen § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG. 
 
Demnach sind besonders geschützte Arten: 
a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 
des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wild lebender 
Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (zuletzt geändert durch 
Verordnung (EG) Nr. 709/2010 vom 12.8.2010), aufgeführt sind, 
b) nicht unter Buchstabe a) fallende 
aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt 
sind, 
bb) "europäische Vogelarten" (s. a. Erläuterungen zu V-RL), 
c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 
(entspricht BArtSchV Anhang I, Spalte 2) aufgeführt sind. 
 
Demnach sind streng geschützte Arten, besonders geschützte Arten, die 
a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 
b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, 
c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG (entspricht BArtSchV 
Anhang I, Spalte 3) aufgeführt sind. 
 



Gutachterbüro Martin Bauer, Picher, Bebauungsplan Nr. 2, Artenschutz 

 

 12 
 

Nach § 45 Abs. 7 BNatSchG können die nach Landesrecht zuständigen Behörden 
von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen, und zwar u.a. 
aus folgenden Gründen: 

• im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, 
einschließlich der Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, 
oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt, oder 

• aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 
einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

 
Zudem darf eine Ausnahme nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen 
nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht 
verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Abs. 1 der FFH-RL weitergehende 
Anforderungen enthält. 
So können nach Artikel 16 Abs. 1 FFH-RL, sofern es keine anderweitige 
zufriedenstellende Lösung gibt und unter der Bedingung, dass die Populationen der 
betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet trotz der Ausnahmeregelung 
ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand verweilen, die 
Mitgliedstaaten von den Bestimmungen der Artikel 12, 13 und 14 sowie des Art. 15 
lit. a) und b) im folgenden Sinne abweichen: 
a) zum Schutz der wildlebenden Pflanzen und Tiere und zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume; 
b) zur Verhütung ernster Schäden insbesondere Kulturen und in der Tierhaltung 
sowie an Wäldern, Fischgründen und Gewässern sowie an sonstigen Formen und 
Eigentum; 
c) im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit oder aus 
anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, 
einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art oder positiver Folgen für die 
Umwelt; 
d) zu Zwecken der Forschung und des Unterrichts, der Bestandsauffüllung und 
Wiederansiedlung und der für diese Zwecke erforderlichen Aufzucht, einschließlich 
der künstlichen Vermehrung von Pflanzen; 
e) um unter strenger Kontrolle, selektiv und in beschränktem Ausmaß die Entnahme 
oder Haltung einer begrenzten und von den zuständigen einzelstaatlichen Behörden 
spezifizierten Anzahl von Exemplaren bestimmter Tier- und Pflanzenarten des 
Anhangs IV zu erlauben. 
 

Von den Verboten des § 44 BNatSchG kann nach § 67 BNatSchG auf Antrag 
Befreiung gewährt werden, wenn die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu 
einer unzumutbaren Belastung führen würde. 
 

Die Beeinträchtigungsverbote im Rahmen des Planvorhabens gelten grundsätzlich 
für alle Arten, die der Gesetzgeber unter Schutz gestellt hat. Im Hinblick auf die 
Durchführung einer SAP ist aber eine naturschutzfachliche Auswahl von geschützten 
Arten, die sog. Gruppe der planungsrelevanten Arten, zu berücksichtigen. Bei der 
Auswahl der zu prüfenden Arten/Artengruppen wurden die im Plangebiet 
vorkommenden Lebensraumtypen/Biotoptypen ermittelt und einbezogen. 
Für die Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL wird geprüft, ob die in § 
44 BNatSchG genannten Verbotstatbestände erfüllt sind. Entsprechend erfolgt die 
Prüfung. 
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Lassen sich Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen der vorhabenbedingt 
betroffenen Lebensräume nicht vermeiden, wird ggf. die Durchführung von 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG in 
Betracht gezogen (sog. CEF-Maßnahmen, measures that ensure the Continoued 
Ecological Functionality of a breeding place/ resting site, Guidance Document der 
EU-Kommission, Februar 2007). Diese dienen zum Erhalt einer kontinuierlichen 
Funktionalität betroffener Lebensstätten. Können solche vorgezogenen Maßnahmen 
mit räumlichem Bezug zu betroffenen Lebensstätten den dauerhaften Erhalt der 
Habitatfunktion und entsprechendes Besiedlungsniveau gewährleisten, liegt gemäß § 
44 Abs. 5 BNatSchG ein Verstoß gegen die einschlägigen Verbotstatbestände des § 
44 Abs. 1 nicht vor. 
 

 

5 Relevanzprüfung für Europäische Vogelarten und Arten des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

 

Nachfolgend erfolgt eine Prüfung der Relevanz der zu betrachtenden Artengruppen. 
 

 

 

 

 

Artengruppe 

 

 

 

Potenzielles Vorkommen im Untersuchungsgebiet * 

 

Kurzbegründung für Nichtbetroffenheit bzw. Ausschluss der 

Artengruppe 
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Amphibien Potenzielle Habitate (Landlebensräume, Winterquartiere) 

sind im UG vorhanden. Vermehrungsgewässer fehlen. 
- x 

Reptilien Potenzielle Habitate sind im UG vorhanden. - x 

Brutvögel Potenzielle Habitate sind im UG vorhanden. - x 

Rastvögel Potenzielle Rastflächen sind aufgrund der Siedlungslage im UG 

nicht vorhanden. 
- - 

Fledermäuse Potenzielle Habitate sind im UG vorhanden. - x 

Muscheln Potenzielle Habitate (Gewässer) sind im UG nicht vorhanden. - - 

Schnecken Potenzielle Habitate sind im UG nicht vorhanden. -  

Libellen Potenzielle Habitate (Gewässer) sind im UG nicht vorhanden. - - 

Käfer Potenzielle Habitate sind im UG nicht vorhanden. - - 

Schmetterlinge Potenzielle Habitate sind im UG nicht vorhanden. - - 

Meeressäuger Potenzielle Habitate sind im UG nicht vorhanden. - - 

Landsäuger Potenzielle Habitate sind aufgrund der Siedlungslage im UG nicht 

vorhanden. 
- - 

Fische Potenzielle Habitate (Gewässer) sind im UG nicht vorhanden. - - 

Gefäßpflanzen Potenzielle Habitate sind im UG nicht vorhanden. - - 

 
Die Angaben beziehen sich auf die planungsrelevanten Arten der Artengruppen 
gemäß Anhang IV der FFH-Richtlinie und auf Europäische Vogelarten. 
* Die Angaben beziehen sich auf den aktuellen Biotopbestand, untersetzt durch eine 
Plausibilitätsprüfung vor Ort.  
Im vorliegenden Fall werden die Artengruppen Fledermäuse, Brutvögel, Reptilien 
und Amphibien im Rahmen einer Potenzialabschätzung betrachtet. 
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6 Bestandsdarstellung sowie Abprüfung der Verbotstatbestände 
 
Gemäß Anlage 2 der HzE (2018) sind aufgrund der Naturausstattung (Grundlage 
Biotopkartierung) und im Ergebnis der Bestandserfassungen in Verbindung mit den 
Auswirkungen des Vorhabens einschließlich der Vorbelastungen nur die 
Artengruppen Fledermäuse, Brutvögel Reptilien und Amphibien betroffen. Alle 
anderen planungsrelevanten Artengruppen bzw. die planungsrelevanten Arten 
besitzen im Wirkraum des Vorhabens keine geeigneten Habitatstrukturen oder 
kommen aufgrund ihrer Verbreitung in Verbindung mit den ökologischen Ansprüchen 
nicht vor. Bei der Erfassungsmethodik wurde sich an den HzE (2018) orientiert. 
 
Zur Bewertung der artenschutzrechtlichen Belange erfolgte eine 
Potenzialabschätzung der Artengruppen Brutvögel, Reptilien und Amphibien im 
Untersuchungsgebiet (vergleiche Abbildung 1) Zusätzlich erfolgten 
Geländebegehungen (23. Juni und 9. August 2023) zur Plausibilitätsprüfung. Eine 
potenzielle Betroffenheit weiterer Arten ist im Rahmen der Relevanzprüfung 
auszuschließen. 
 
Als Untersuchungsgebiet wird der Plangeltungsbereich betrachtet. Dies ist bei der 
Siedlungslage zielführend. 
 

6.1 Fledermäuse 
 
Zur Ermittlung der artenschutzrechtlichen Betroffenheit der Artengruppe der 
Fledermäuse erfolgte eine artenschutzfachliche Begutachtung des Gebäude- und 
Gehölzbestandes.  
 

6.1.1 Methodik 
 
Im Zuge der Begutachtung des Gebäudebestandes des Gehölzbestandes wurde die 
Fassaden und die Nebengelasse nach Spuren von Fledermäusen (Kot und 
Urinspuren, Kratzspuren) am 18. Juli und am 8. August 2023 abgesucht. Der 
Gebäudebestand bleibt im Bestand erhalten. Es sind keine Eingriffe in den Gehölz- 
bzw. Gebüschbestand vorgesehen. 
 

6.1.2 Ergebnisse 
 
Der Gebäudebestand und der Gehölzbestand (Fichten und Ziergehölze) besitzt keine 
Bedeutung als maßgeblicher Habitatbestandteil (Sommerquartier, Winterquartier, 
Übergangsquartier) für Fledermäuse. 
Aufgrund des alten Gebäudebestandes in der Ortslage von Picher besitzt der 
Plangeltungsbereich potenziell eine Bedeutung als Nahrungsrevier für Fledermäuse. 
Diese Nutzung bleibt erhalten und ist artenschutzrechtlich nicht relevant. 
 

6.1.3 Auswirkungen des Vorhabens auf die Fledermäuse 
 
Das Vorhaben hat keine artenschutzrechtlich relevanten Auswirkungen auf die 
Fledermäuse. 
 



Gutachterbüro Martin Bauer, Picher, Bebauungsplan Nr. 2, Artenschutz 

 

 15 
 

6.1.4 Erforderliche Maßnahmen für die Fledermäuse 
 

Bei der Fällung von Gehölzen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar 
(Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahme für die Brutvögel) kommt es zu keinen 
Wirkungen auf mögliche Übergangsquartiere. 
 

6.2 Brutvögel 
 

Zur Ermittlung der artenschutzrechtlichen Betroffenheit der Artengruppe der 
Brutvögel erfolgte eine Potenzialabschätzung der Brutvögel. Es wurde der worst-
case angenommen. Diese Annahme basiert aber auf den tatsächlichen Bestand und 
die Vorbelastungen. Auswertbare Daten lagen für das Gebiet nicht vor. Das 
Untersuchungsgebiet ist nicht Bestandteil eines Europäischen Vogelschutzgebietes. 
Weiterhin erfolgte eine Begutachtung des vorhandene Gebäudebestandes bezüglich 
gebäudebrütendes Brutvogelarten. 
 

6.2.1 Methodik 
 

Es erfolgte eine Potenzialabschätzung der Brutvogelbestandes des 
Plangeltungsbereiches auf Grundlage der vorhandenen Biotoptypen und einer 
zweimaligen Begehung des Plangeltungsbereiches am 23. Juni und 9. August 2023. 
 

6.2.2 Ergebnisse 
 

Es wurden im Untersuchungsgebiet keine Nester von Brutvogelarten oder 
Höhlenbäume sowie keine gebäudebrütenden Brutvogelarten vorgefunden. Bei den 
potenziellen Brutvogelarten des  Plangeltungsbereiches handelt es sich um 
störungsunempfindliche Arten der Siedlungen. Die potenziell vorkommenden 
Brutvogelarten mit Ausnahme von Bluthänfling, Grünfink und Stieglitz haben ihre 
Revierzentren außerhalb des Plangeltungsbereiches. Diese Revierzentren werden 
erhalten. In den Gehölzen brüten potenziell Bluthänfling, Grünfink und Stieglitz. Es ist 
im Rahmen des Bebauungsplanes keine Entfernung von Gehölzen vorgesehen. 
Entsprechend werden die Rievierzentren dieser Arten erhalten. 
 
Tabelle 1: Artenliste der potenziellen Brutvögel des Plangeltungsbereiches 
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1 Amsel Turdus merula X Bg - - 

2 Blaumeise Cyanistes caeruleus X Bg - - 

3 Bluthänfling Carduelis cannabina X Bg V - 

4 Fitis Phylloscopus trochilus X Bg - - 

5 Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus X Bg - V 

6 Grauschnäpper Muscicapa striata X Bg - V 

7 Kohlmeise Parus major X Bg - - 

8 Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla X Bg - - 

9 Ringeltaube Columba palumbus X Bg - - 

10 Rotkehlchen Erithacus rubecula X Bg - - 

11 Stieglitz Carduelis carduelis X Bg - - 

12 Türkentaube Streptopelia decaocto X Bg - - 

13 Zaunkönig Troglodytes troglodytes X Bg - - 
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Die Gefährdungskategorien werden entsprechend der Roten Liste der gefährdeten 
Brutvogelarten Mecklenburg-Vorpommerns (VÖKLER ET AL. 2014) und der Roten Liste der 
Brutvögel Deutschlands (RYSLAVY ET AL. 2020) angegeben. 
 
Gefährdungskategorien der Roten Listen 
2 Stark gefährdet 
3 Gefährdet 
V Art der Vorwarnliste, Bestandsrückgang oder Lebensraumverlust, aber (noch) keine akute 

Bestandsgefährdung 
 

Einstufung der Arten gemäß Vogelschutzrichtlinie (VSchRL) 
X Art gemäß Artikel 1 
I Art gemäß Anhang I  
 

Einstufung gemäß Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) 
Bg Besonders geschützte Arten 
Sg Streng geschützte Arten 
Die streng geschützten Arten sind ebenfalls besonders geschützt. 

 
Alle potenziell vorkommenden Brutvogelarten sind gemäß Vogelschutzrichtlinie 
(VSchRL) im Artikel 1 aufgeführt. Die potenziell vorkommenden Brutvogelarten sind 
ebenfalls nach der Bundesartenschutzverordnung als „Besonders geschützt“ 
eingestuft. In Tabelle 1 werden die potenziell vorkommenden Brutvogelarten 
dargestellt. 
 

6.2.3 Auswirkungen des Vorhabens auf die Brutvögel 
 

Durch Umsetzung des Vorhabens kommt es bei Einhaltung des Zeitraumes des 
Pflegeschnittes der Gehölze in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28./29. Februar nicht 
zur Beeinträchtigung der Brutvögel gemäß § 44 Absatz 1 BNatSchG. Somit sind 
keine artenschutzrechtlich relevanten Auswirkungen auf die Brutvogelarten zu 
erwarten. Entsprechend besteht bezüglich der Brutvögel keine artenschutzrechtliche 
Betroffenheit.  
 

6.2.4 Erforderliche Maßnahmen für die Brutvögel 
 

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sollten mögliche 
Pflegeschnitte an Gehölzen in der Zeit vom 1. Oktober bis 28./29. Februar erfolgen. 
 

6.3 Reptilien 
 

Aufgrund der vorgefundenen Habitatstrukturen und in Ergebnis der Untersuchung 
war potenziell von einer geringen Bedeutung für Reptilien auszugehen. Dies war 
auch aufgrund der Biotopausstattung nicht zu erwarten. Entsprechend erfolgt die 
Betrachtung dieser Artengruppe, um mögliche artenschutzrechtliche Tatbestände zu 
verifizieren bzw. Maßnahmen zur Minimierung abzuleiten. 
 

6.3.1 Methodik 
 

Zur Ermittlung der artenschutzrechtlichen Betroffenheit der Artengruppe der Reptilien 
erfolgte eine Potenzialabschätzung auf Grundlage des Biotopbestandes und der 
derzeitigen Nutzung des Plangeltungsbereiches. 
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6.3.2 Ergebnisse 
 

Im Untersuchungsgebiet kommen potenziell die in Tabelle 2 aufgeführten Arten vor. 
 

Tabelle 2: Artenliste der potenziell vorkommenden Reptilien im Untersuchungsgebiet 

Artname BArtSchV RL M-V RL D FFH-RL 

Waldeidechse Lacerta vivipara Bg 3 - - 

Blindschleiche Anguis fragilis Bg 3 - - 

Ringelnatter Natrix natrix Bg 3 V - 

Die Gefährdungskategorien werden entsprechend der Rote Liste der gefährdeten Amphibien und 
Reptilien Mecklenburg-Vorpommerns (BAST ET AL. 1992) und der Roten Liste und Gesamtartenliste 
der Lurche (Amphibia) und Kriechtiere (Reptilia) Deutschlands (KÜHNEL ET AL. 2009) angegeben. 
 
Gefährdungskategorien der Roten Listen  
3 Gefährdet 
4 Selten, potentiell gefährdet 
V Art der Vorwarnliste, Bestandsrückgang oder Lebensraumverlust, aber (noch) keine akute 

Bestandsgefährdung 
 

Einstufung gemäß Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) 
Bg Besonders geschützte Arten 
Sg Streng geschützte Arten 
Die streng geschützten Arten sind ebenfalls besonders geschützt. 

 
Das Untersuchungsgebiet stellt keinen maßgeblichen Bestandteil des Lebensraumes 
der potenziell vorkommenden Arten dar. 
Das Vorkommen der artenschutzrechtlich relevanten Zauneidechse und weiterer 
Arten ist mit Sicherheit im Ergebnis der Begutachtungen und der 
Potenzialabschätzung auszuschließen. 
 

6.3.3 Auswirkungen des Vorhabens auf die Reptilien 
 

Das Vorhabengebiet besitzt keine maßgebliche Bedeutung für artenschutzrechtlich 
relevante Reptilienarten. Es ist im Ergebnis der Potenzialabschätzung nicht von einer 
artenschutzrechtlichen Betroffenheit der Reptilien auszugehen. 
 

6.3.4 Erforderliche Maßnahmen für die Reptilien 
 

Um den Verbotstatbestand der Tötung gemäß § 44 Absatz 1 BNatSchG zu 
vermeiden, sind Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen zu empfehlen. Bei 
Erdarbeiten ist darauf zu achten, dass steile Böschungen vermieden werden bzw. die 
Gruben schnellstmöglich zu verschließen sind und vorher eventuell hineingefallene 
Tiere (Amphibien, Reptilien usw.) aus den Gruben zu entfernen sind. 
 

6.4 Amphibien 
 
Innerhalb des Planbereiches befinden sich keine Standgewässer. Der nördlich 
angrenzende Graben führt nur gelegentlich Wasser und weist keine Vegetation des 
Wassers auf. 
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6.4.1 Methodik 
 

Zur Ermittlung der artenschutzrechtlichen Betroffenheit der Artengruppe der 
Amphibien erfolgte eine Potenzialabschätzung der Amphibien auf Grundlage des 
Biotopbestandes und der derzeitigen Nutzung des Plangeltungsbereiches. 
 

6.4.2 Ergebnisse 
 

Aufgrund der Habitatstrukturen war im Rahmen der Potenzialabschätzung mit den 
folgenden Arten zu rechnen: 
 
Tabelle 3: Artenliste der potenziell vorkommenden Amphibien im Untersuchungsgebiet 

Artname 
BArtSchV RL M-V RL D FFH-RL Migrationskorridor, 

Winterquartier 

Erdkröte Bufo bufo Bg 3 - - x 

Grasfrosch Rana temporaria Bg 3 - - x 

Moorfrosch Rana arvalis Bg 3 3 IV x 

Die Gefährdungskategorien werden entsprechend der Rote Liste der gefährdeten Amphibien und 
Reptilien Mecklenburg-Vorpommerns (BAST ET AL. 1992) und der Roten Liste und Gesamtartenliste 
der Lurche (Amphibia) und Kriechtiere (Reptilia) Deutschlands (KÜHNEL ET AL. 2009) angegeben. 

 
Gefährdungskategorien der Roten Listen 
2 Stark gefährdet 
3 Gefährdet 
V Art der Vorwarnliste 
 
Einstufung gemäß Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) 
Bg Besonders geschützte Arten 
Sg Streng geschützte Arten 
Die streng geschützten Arten sind ebenfalls besonders geschützt. 
 
Einstufung der Arten gemäß FFH-Richtlinie 
II Art gemäß Anhang II 
IV Art gemäß Anhang IV 
V Art gemäß Anhang V 

 

Für alle Arten stellt das Gebiet keine besondere Eignung maßgeblicher Bestandteil 
des Lebensraumes dar. Auf der ungezielten Migration bzw. auf der Nahrungssuche 
können sich Amphibien in den Plangeltungsbereich verirren. 
 
 

6.4.3 Auswirkungen des Vorhabens auf die Amphibien 
 

Im Zuge der Realisierung des Vorhabens kommt es nicht zum Verlust von 
Laichgewässern der Amphibien bzw. sonstiger maßgeblicher Habitatbestandteile von 
Amphibien. Entsprechend ist nicht von einer artenschutzrechtlich relevanten 
Betroffenheit der Amphibien auszugehen. Wanderungsbeziehungen durch das 
Gebiet bestehen nicht. Eine diffuse Wanderung von Erdkröten, Grasfröschen und 
Moorfröschen auf der Nahrungssuche ist im Gebiet nicht auszuschließen, aber nicht 
weiter artenschutzrechtlich relevant, da kein Laichgewässer in planungsrelevanter 
Nähe liegt. 
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6.4.4 Erforderliche Maßnahmen für die Amphibien 
 

Um den Verbotstatbestand der Tötung gemäß § 44 Absatz 1 BNatSchG zu 
vermeiden, sind Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen zu empfehlen. Bei 
Erdarbeiten ist darauf zu achten, dass steile Böschungen vermieden werden bzw. die 
Gruben schnellstmöglich zu verschließen sind und vorher eventuell hineingefallene 
Tiere (Amphibien, Reptilien usw.) aus den Gruben zu entfernen sind.  
 

7 Zusammenfassung der artenschutzrechtlichen Erfordernisse 
 

Nachfolgend werden die Erfordernisse zur Durchführung von CEF-Maßnahmen, 
Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen sowie von Vorsorgemaßnahmen 
dargelegt und verifiziert.  
 

7.1 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 
 

CEF-Maßnahmen sind Maßnahmen, die vor dem Eingriff in maßgebliche 
Habitatbestandteile von Arten gemäß der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie und 
für Arten gemäß Anhang I der Vogelschutzrichtlinie bzw. für europäische 
Brutvogelarten, die mehrjährig dieselben Niststätten nutzen (Rauchschwalbe, 
Mehlschwalbe, Greifvögel usw.) nutzen. Diese Maßnahmen verfolgen das Ziel die 
Habitatbestandteile im Vorfeld durch geeignete Maßnahmen wie den Anbau von 
Nisthilfen oder die Schaffung der, durch das Vorhaben beeinträchtigten 
Habitatbestandteile funktionsgerecht herzustellen. Durch die Umsetzung von CEF-
Maßnahmen wird ein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand vermieden. 
 
 

Fledermäuse 
Für die Fledermäuse sind keine CEF-Maßnahmen erforderlich. 
 
Brutvögel 
Für die Brutvögel sind keine CEF-Maßnahmen erforderlich. 
 

Reptilien 
Für die Reptilien sind keine CEF-Maßnahmen erforderlich. 
 

Amphibien 
Für die Amphibien sind keine CEF-Maßnahmen erforderlich. 
 

7.2 Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen 
 
Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen sind dazu geeignet, die Auswirkungen 
von Vorhaben, die die unter dem Schwellenwert der nachhaltigen Beeinträchtigung 
liegen, zu kompensieren bzw. die Habitatqualität besonderes schutzwürdiger Arten 
zu verbessern. Diese Maßnahmen können im Zuge des allgemeinen Ausgleiches 
erfolgen und sind hier zu bilanzieren. Hierbei sind aber die Habitatansprüche der 
Arten zu berücksichtigen. 
 
Fledermäuse 
Bei der Fällung von Gehölzen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar 
(Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahme für die Brutvögel) kommt es zu keinen 
Wirkungen auf mögliche Übergangsquartiere. 
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Brutvögel 
Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen muss die 
Beseitigung der Gehölze in der Zeit vom 1. Oktober bis 28./29. Februar erfolgen. 
 
Reptilien 
Bei Erdarbeiten ist darauf zu achten, dass steile Böschungen vermieden werden 
bzw. die Gräben und Gruben schnellstmöglich zu verschließen sind und vorher 
eventuell hereingefallene Tiere (Amphiben, Reptilien usw.) aus den Gräben zu 
entfernen sind. 
 
Amphibien 
Bei Erdarbeiten ist darauf zu achten, dass steile Böschungen vermieden werden 
bzw. die Gräben und Gruben schnellstmöglich zu verschließen sind und vorher 
eventuell hereingefallene Tiere (Amphibien, Reptilien usw.) aus den Gräben zu 
entfernen sind 

 
7.3 Vorsorgemaßnahmen 
 
Als Vorsorgemaßnahmen sind auch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu 
verstehen, die im Rahmen der Eingriffsbilanzierung bzw. deren Kompensation 
durchgeführt werden. Diese Maßnahmen sollen gesamtökologisch sinnvoll sein und 
etwaige Beeinträchtigungen der Habitatfunktion für Tierarten, auch wenn diese unter 
den artenschutzrechtlich relevanten Schwellen liegen, kompensieren. 
 
Fledermäuse 
Für die Fledermäuse sind keine Vorsorgemaßnahmen erforderlich. 
 
Brutvögel 
Für die Brutvögel sind keine Vorsorgemaßnahmen erforderlich. 
 
Amphibien 
Für die Amphibien sind keine Vorsorgemaßnahmen erforderlich. 
 
Reptilien 
Für die Reptilien sind keine Vorsorgemaßnahmen erforderlich. 
 

8 Rechtliche Zusammenfassung 
 
Ein artenschutzrechtlicher Genehmigungstatbestand besteht für die Realisierung des 
Vorhabens nicht. Der allgemeine Artenschutz ist bei Gehölzschnittmaßnahmen zu 
beachten. Diese Schnittmaßnahmen bzw. Gehölzrodungen sind im Zeitraum vom 1. 
Oktober bis zum 28./29. Februar durchzuführen. 
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